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0 Zusammenfassung 

Auftrag, Organisation und Erarbeitungsprozess 

Das Agglomerationsprogramm Verkehr und Siedlung Thun der 5. Generation (AP 5) stützt sich auf die 
Agglomerationspolitik des Bundes. Mit dem Programm Agglomerationsverkehr (PAV) beteiligt sich der 
Bund finanziell an Verkehrsprojekten von Städten und Agglomerationen. Von Bundesbeiträgen profi-
tieren Agglomerationen, die mit ihrem AP die Verkehrs- und Siedlungsentwicklung wirkungsvoll aufei-
nander abstimmen. Das AP 5 ist eine Weiterentwicklung der Agglomerationsprogramme Verkehr und 
Siedlung Thun der 1.-4. Generation (AP 1-4).  
Die Trägerschaft des AP 5 liegt beim Kanton Bern. Verantwortlich für die Erarbeitung ist der Entwick-
lungsraum Thun (ERT). Die fachlich-inhaltliche Erarbeitung wird durch den Lenkungsausschuss beglei-
tet. Dieser besteht aus Vertretern der betroffenen kantonalen Ämter sowie der Städte Thun, Spiez und 
Steffisburg. Der Vorsitz liegt bei der Geschäftsführung ERT. 
Das AP 5 wird abgestimmt mit dem Regionalen Gesamtverkehrs- und Siedlungskonzept Thun-Oberland 
West (RGSK TOW) 2025 erarbeitet, das den Status eines Regionalen Richtplans aufweist und behör-
denverbindlich ist. Die AP-Massnahmen sowie das Zukunftsbild und die Teilstrategien sind im RGSK 
TOW enthalten. Im Zuge der Erarbeitung durchläuft das RGSK TOW ς und damit auch die wesentlichen 
Inhalte des AP 5 ς ein Planerlassverfahren mit einer öffentlichen Mitwirkung und einer Vorprüfung 
durch den Kanton. Beschlossen wird das AP 5 durch die Kommission Wirtschaft des ERT, der alle Ge-
meindepräsidien der Agglomeration Thun angehören. 
Nachdem im AP 4 die Weiterentwicklung des Zielbilds für den Horizont 2040 sowie die systematische 
Ableitung von Teilstrategien und Massnahmen aufgrund des festgestellten Handlungsbedarfs im Fokus 
stand, lag der Schwerpunkt bei der Erarbeitung des AP 5 auf der Erarbeitung von umsetzungsreifen 
Massnahmen. Die Analyse, das Zukunftsbild, der Handlungsbedarf und die Teilstrategien wurden im AP 
5 punktuell vertieft und nachgeschärft. 
 
Stand der Umsetzung 

Kapitel folgt später 
 

Situations- und Trendanalyse 

Im Bereich Siedlung zeigt die Situations- und Trendanalyse, dass die Agglomeration Thun in den ver-
gangenen Jahren ein kontinuierliches Bevölkerungswachstum erfahren hat, wobei dieses nach 2010 
etwas abflachte. Das Wachstum wird sich gemäss den Prognosen in der näheren Zukunft fortsetzen, 
möglicherweise aber in einem etwas geringeren Ausmass. Die Beschäftigungsentwicklung stagnierte in 
den letzten Jahren nach einer Phase des Wachstums. Die Agglomeration weist immer noch ein unaus-
gewogenes Verhältnis zwischen Einwohnern und Arbeitsplätzen aufweist, was sich auch in der hohen 
Anzahl von Wegpendlern widerspiegelt. Hinsichtlich der weiteren Entwicklung der Agglomeration Thun 
wird es entscheidend sein, ob die grossen inneren Reserven, insbesondere die unbebauten Bauzonen, 
einer Nutzung zugeführt werden können. Bei der Siedlungsentwicklung nach innen (SEin) werden die 
Entwicklungsgebiete aus dem RGSK, allen voran die kantonalen Entwicklungsschwerpunkte, eine zent-
rale Rolle spielen. Zudem stellt die demografische Alterung bereits heute aber vor allem in der Zukunft 
eine grosse Herausforderung für die Agglomeration Thun dar. 
Im Bereich Landschaft zeigt die Analyse, dass die Agglomeration Thun ausserhalb der Siedlungsgrenzen 
über eine weitgehend intakte Landschaft verfügt. Es befinden sich aber auch eine Vielzahl von sensib-
len Natur- und Landschaftsräumen unmittelbar angrenzend an die Siedlungsränder. Diese Gebiete, be-
sonders die Flächen in Seenähe, stehen teilweise unter grossem Druck, insbesondere durch die Naher-
holung. Für die Aufrechterhaltung der hohen Landschaftsqualität wird es entscheidend sein, diese Ge-
biete entsprechend zu schützen und die Naherholung durch geeignete Massnahmen zu kanalisieren. 
Mit der Entwicklung nach innen und dem Klimawandel gewinnen auch die Grünräume innerhalb des 
Siedlungsgebietes an Bedeutung. Sie gewährleisten die Regulierung der Temperatur und die Aufent-
haltsqualität im Siedlungsgebiet massgeblich.   
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Im Bereich Verkehr sind die neuesten Mikrozensus-Auswertungen von 2021 pandemiebedingt mit Vor-
sicht zu interpretieren: Die Anteile des Veloverkehrs am Gesamtverkehr haben wie schon in den voran-
gegangenen Jahren weiter abgenommen, währenddem die Anteile des ÖV bis 2019 stetig angestiegen 
und dann wie überall in der Schweiz eingebrochen sind. Seither haben jedoch die meisten öV-Linien 
wieder das Vor-Pandemie-Niveau erreicht oder sogar übertroffen. Der MIV-Anteil ist bis 2015 stetig 
gestiegen, seither aber zumindest stabil geblieben. Im strassengebundenen ÖV sind die Zuverlässig-
keitsprobleme in den Spitzenstunden ein anhaltendes Problem. Beim MIV sind die Belastungen im 
städtischen Strassennetz nach wie vor hoch. Trotz der Inbetriebnahme des Bypasses Thun Nord, des-
sen Wirkung nachweislich sehr gut ist, verbleiben lokale Engpässe, insbesondere von / zu rechtes 
Thunerseeufer. Im Veloverkehr wird das grosse Potenzial noch ungenügend genutzt, was vor allem am 
vielerorts mangelhaften Netz liegt. Im Bereich des Fussverkehrs besteht ebenfalls Potenzial bezüglich 
der Schliessung von Netzlücken und der Verkehrsberuhigung. Die Mängel im Bereich Langsamverkehr 
erklären auch teilweise die hohen Unfallzahlen. Mit dem Black Spot Management und dem bedeuten-
den Velonetzausbau sind jedoch die Voraussetzungen geschaffen, um die Unfallraten in den nächsten 
Jahren senken zu können. Schliesslich ist zu erwähnen, dass die neuen Verkehrsperspektiven des Bun-
des ein geringeres Strassenverkehrswachstum bis 2050 prognostizieren als frühere Perspektiven. Hin-
tergründe dazu sind abflachende Strukturprognosen (Bevölkerung, Arbeitsplätze) sowie gewisse Ver-
haltensänderungen mit Einfluss auf den Verkehr (z.B. mehr Homeoffice).  
 
Zukunftsbild  

Das Zukunftsbild wurde nach der kompletten Überarbeitung im AP 4 nur geringfügig angepasst. 
Für den Bereich Siedlung und Landschaft zeigt es auf, wo und in welcher Form die SEin umgesetzt wer-
den soll, welche Zentren entwickelt und gestärkt werden sollen, welche sensiblen Natur- und Land-
schaftsräume geschützt werden müssen und wo die Erholung stattfinden soll. Die Siedlungsräume 
werden differenziert nach den Qualitäten, die sie erreichen sollen, mit Zielen zur Entwicklung verse-
hen. Gleiches gilt für die unterschiedlichen Zentren und die verschiedenen Landschaftsräume. Zudem 
werden die Siedlungsschwerpunkte Wohn- und Mischnutzung, Arbeiten sowie Sport und Freizeit dar-
gestellt. Die Entwicklungsschwerpunkte Thun Nord und Thun Bahnhof stehen dabei besonders im Fo-
kus. 
Für den Bereich Verkehr zeigt das Zukunftsbild die übergeordneten Verkehrsnetze Bahn und Bus, die 
wichtigen Verkehrsdrehscheiben, das Basisnetz Strasse und den Wirkungsraum des Verkehrsmanage-
ments. Von grosser Bedeutung sind die Verkehrsdrehscheiben an den Bahnhöfen Thun und Spiez mit 
einer Überlagerung von Fern-, Regional- und Ortsverkehr. Voraussetzung für die Entwicklung des ESP 
Thun Bahnhof ist eine umfassende Neuorganisation des Bushofs. Zudem ist die neue S-Bahnhaltestelle 
Thun Nord zentrale Voraussetzung für die Erschliessung des gleichnamigen ESP, dessen Entwicklung in 
den nächsten Jahren neuen Schub erhalten soll.  
Zentraler Bestandteil des Zukunftsbilds ist zudem ein sicheres und lückenloses regionales Veloalltags-
netz für die Agglomeration Thun. Beim MIV soll im Wesentlichen die Funktionsfähigkeit des Gesamt-
verkehrssystems sichergestellt werden. Auf weitere Strassennetzausbauten soll vorerst verzichtet wer-
den. Hier wird auf vermehrte Steuerungsmassnahmen zur Optimierung des Verkehrsflusses gesetzt.   
 
Handlungsbedarf 

Im Bereich Siedlung besteht insbesondere Handlungsbedarf bezüglich einer noch klareren Priorisie-
rung der SEin sowie der Intensivierung der überkommunalen Abstimmung der Verkehrs- und Sied-
lungsentwicklung. Ersteres bedingt insbesondere die prioritäre Umsetzung der Regionalen Wohn- und 
Arbeitsschwerpunkte sowie der Umstrukturierungs- und Verdichtungsgebiete. Die Arbeitsschwer-
punkte bieten zusammen mit den grossen ESP-Arbeiten und Dienstleistung zudem ein grosses Poten-
zial, das unausgewogene Verhältnis von Arbeitsplätzen und Einwohnern zu verbessern und einen wei-
teren Pendleranstieg zu verhindern. Dieses Potenzial gilt es unbedingt zu nutzen. Im Zusammenhang 
mit der Siedlungsentwicklung nach innen ist die Erhaltung und Verbesserung der Siedlungs- und Land-
schaftsqualität von grosser Bedeutung. Dies einerseits, um die Attraktivität als Wohnregion zu erhalten 
und zu fördern und gleichzeitig auch, um den Naherholungsdruck auf die Landschaft im Zaum zu 
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halten. Für letzteres ist insbesondere ein genügendes und attraktives Freiraumangebot im Siedlungs-
gebiet wichtig, welches zusätzlich einen wichtigen Beitrag zum Siedlungsklima beiträgt. 
Im Bereich Landschaft ist es wichtig, die bestehenden Nutzungskonflikte zwischen Siedlung und Land-
schaft an den Siedlungsrändern zu klären und neue Konflikte durch intelligente Planungen und durch 
Schutzmassnahmen zu verhindern. Weiter besteht Handlungsbedarf zur Verbesserung der Vernet-
zungs- und Naherholungsfunktion der Landschaft, insbesondere entlang der bedeutenden Fliessgewäs-
ser Aare und Zulg sowie zur Koordination der Nutzungen an den Seeufern. Es bestehen nach wie vor 
Uferabschnitte mit ungenügendem Zugang für die Naherholung. Dies soll, dort wo dies keine zusätzli-
chen nachteiligen Auswirkungen auf die ökologische Funktion hat, verbessert werden. Zudem besteht 
teilweise der Bedarf zur Aufwertung der Uferbereiche. 
Im Bereich Verkehr besteht nach der Umsetzung des Bypass Thun Nord inkl. flankierenden Massnah-
men und den stetigen Angebotsausbauten im ÖV vor allem Handlungsbedarf im Bereich des Velover-
kehrs, wo gegenüber dem letzten AP insbesondere eine neue Korridorstudie für Velovorzugsrouten im 
nördlichen Agglomerationsteil vorliegt. Im ÖV besteht Handlungsbedarf bei der Verkehrsdrehscheibe 
ESP Bahnhof Thun zur Entflechtung und Neuorganisation der verschiedenen Nutzungen auf dem Bahn-
hofplatz. Hierzu liegen neue Konzepte zur Organisation der Buskanten nördlich und südlich des Bahn-
hofs vor. Weiter besteht im Zusammenhang mit der neuen S-Bahnhaltestelle Thun Nord Handlungsbe-
darf bezüglich der Einbindung der neuen Haltestelle in das MIV-, Bus-, Velo- und Fusswegnetz und der 
gesamten Umfeldgestaltung. Im Strassenverkehr besteht weiterhin Handlungsbedarf im Zusammen-
hang mit dem generell hohen MIV-Anteil in der Agglomeration Thun und spezifisch den verbleibenden 
Engpässen im Innenstadtbereich sowie der Erschliessung des rechten Thunerseeufers. Hierzu stehen 
gemäss entsprechender Verkehrsstudie eine Kombination von verstärkten Verkehrsmanagementmass-
nahmen, ÖV- und Velonetzausbau im Vordergrund. Schliesslich zeigt das Black Spot Management wei-
teren Handlungsbedarf bei der Verkehrssicherheit. Es gilt, die ausgemachten Unfallschwerpunkte zu 
beseitigen. 
 
Teilstrategien 

Die Teilstrategien zeigen auf, wie das Zukunftsbild umgesetzt und der ermittelte Handlungsbedarf be-
seitigt werden soll. Im Bereich Siedlung umfassen die Teilstrategien die gezielte Weiterentwicklung der 
noch nicht umgesetzten Potentiale, mit Fokus auf die SEin sowie die Erhöhung der Siedlungs- und Frei-
raumqualität. Interessen sollen überkommunal abgestimmt und Nutzungskonflikte soweit möglich be-
reinigt werden. Im Bereich Landschaft sollen die vielfältigen und qualitativ hochwertigen Naturräume, 
wo möglich zugänglich gemacht, wo nötig vor zu starken Eingriffen mit intelligenten Gestaltungs- und 
Informationsmassnahmen oder gar durch physische Trennung geschützt werden. Im AP 5 werden zu-
sätzlich die siedlungsinternen Grünräume in den Fokus gerückt. Sie dienen als Trittsteine in einem zu-
sammenhängenden Freiraumnetz und fördern die Aufenthaltsqualität im verdichteten Siedlungsraum. 
Im Bereich Verkehr enthalten die Teilstrategien Netzkonzepte mit entsprechenden Zielsetzungen zu 
den einzelnen Verkehrsträgern. Wichtige Elemente der Teilstrategie ÖV sind die Umsetzung der Ver-
kehrdrehscheiben, namentlich die Erschliessung des ESP Thun Nord und Neuorganisation des Bushofs 
Bahnhof Thun. Hinzu kommen Taktverdichtungen auf ausgewählten Buslinien, neue Durchmesserli-
nien (im Zuge der Neuorganisation der Bushöfe im Bahnhof Thun) sowie eine deutlich aufgewertete 
Hangbuslinie für die bessere ÖV-Erschliessung der Gemeinden des rechten Thunerseeufers. Hauptziel 
im MIV ist es, den grossräumigen Verkehr möglichst von der Innenstadt Thun und den Quartieren fern-
zuhalten. Im Wesentlichen geht es darum, die mit dem Bypass Thun Nord bereits umgesetzten flankie-
renden Massnahmen auf Basis der neuen Rahmenbedingungen weiterzuentwickeln. Ein wichtiges In-
strument dazu ist das Verkehrsmanagement (laufende Arbeiten für das neue regionale VM-Konzept). 
Die Verkehrsverträglichkeit soll durch die betriebliche und gestalterische Aufwertung der Thuner 
Stadtquartiere sowie der Ortskerne der Agglomerationsgemeinden verbessert werden. Kapazitätsaus-
bauten im Strassennetz sollen auf punktuelle Eingriffe (Knoten) beschränkt werden. Inwieweit die zwei 
in der Verkehrsstudie untersuchten Tunnelvarianten (Hübelitunnel oder Aarequerung Süd) im Sinne 
von Langfristoptionen planerisch vertieft werden sollen, wird in laufenden Gesprächen zwischen Bund, 
Kanton und Standortgemeinden geprüft. Wichtige weitere Elemente der Teilstrategie sind die 
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Sanierung der Unfallschwerpunkte sowie verstärkte Anstrengungen im Bereich Mobilitätsmanage-
ment. Ziel im Veloverkehr ist es, eine Trendumkehr zu erreichen, indem die guten topografischen und 
räumlichen Voraussetzungen im Agglomerationsraum Thun genutzt werden, um den Veloverkehrsan-
teil deutlich zu erhöhen. Dazu müssen die Netzlücken im Velohauptroutennetz geschlossen, die 
Netzqualitäten verbessert, Unfallschwerpunkte saniert und die Veloabstellanlagen ausgebaut werden. 
Auf der Achse Thun ς Münsingen (-Bern) soll zudem mittelfristig der Standard von Velovorzugsrouten 
erreicht werden. Neben Angebots- und Infrastrukturausbauten setzt das Agglomerationsprogramm 
Thun vermehrt auf Aktivitäten zur Beeinflussung des Verkehrsverhaltens, d.h. nachfrageseitige Len-
kung, Information und Sensibilisierung. 
 
Massnahmen 

Die Massnahmen leiten sich direkt aus dem Handlungsbedarf und den Teilstrategien ab. Der Auswahl 
und Priorisierung liegt eine Kohärenzprüfung mit dem Zukunftsbild sowie der Überprüfung der Pla-
nungsreife zugrunde.  
Im Bereich Siedlung wurden verschiedene Umstrukturierungsgebiete, Wohn- und Arbeitsschwer-
punkte sowie je ein Vorranggebiet Siedlungserweiterung Wohnen und Sport und Freizeit ausgeschie-
den. Es handelt sich um Gebiete, die bereits Teil des AP 4 waren, seither weiterentwickelt wurden und 
im A- oder B-Horizont des AP 5 konkrete Umsetzungsschritte stattfinden. Besonders im Fokus stehen 
die kantonalen Entwicklungsschwerpunkte Thun Bahnhof, Thun Nord und Bahnhof Steffisburg. Bei den 
Vorranggebieten Siedlungserweiterung wurde die strikte Priorisierung aus dem AP 4 fortgesetzt. 
Zur Landschaft wurde ein neues Massnahmenkonzept mit konkreten Massnahmen in den Bereichen 
Freiräume und Pärke, See- und Flussufer, siedlungsnahe Erholungsgebiete sowie Kleinstrukturen und 
Trittsteine erarbeitet. 
Im Bereich Verkehr konnte im Vergleich zum letzten Agglomerationsprogramm in verschiedenen Mass-
nahmenbereichen die Planungsreife vorangetrieben werden. Vor diesem Hintergrund und dem bedeu-
tenden Handlungsbedarf umfasst das AP 5 Massnahmen im A-Horizont von rund 90-100 Mio. und B-
Massnahmen von rund 70 Mio. Franken. Diese Kostenschätzungen sind noch provisorisch und können 
sich bis zur Einreichung beim Bund im Sommer 2025 ändern. Das AP 5 wird aber gegenüber den Vor-
gängergenerationen ein recht umfassendes Massnahmenpaket enthalten mit Schwerpunkten im Be-
reich der Verkehrsdrehscheiben, Veloverkehr, Aufwertung/Gestaltung Strassenraum sowie Verkehrs-
management. Mit diesem Massnahmenpaket soll ein deutliches Zeichen gesetzt werden, um den ho-
hen MIV-Anteil in der Agglomeration Thun zu reduzieren. 
Im öffentlichen Verkehr werden die ESP Planungen rund um den Bahnhof Thun forciert und ein umfas-
sendes Massnahmenpaket ist für den A- und B-Horizont vorgesehen. Hier hat seit dem AP 4 ein umfas-
sendes Testplanungsverfahren («Charette»-Prozess) mehr Klarheit über die konkrete Ausgestaltung 
der neuen Bushöfe nördlich und südlich des Bahnhofs gebracht. Im ESP Thun-Nord gibt der Beschluss 
zur Umsetzung der neuen S-Bahnhaltestelle Thun Nord (STEP AS 2035) Planungssicherheit für damit 
zusammenhängende Massnahmen zur Umfeldgestaltung und Einbindung der Haltestelle im Gesamt-
verkehrssystem. Im Strassenverkehr enthält das AP 5 neue Betriebs- und Gestaltungskonzepte in der 
Innenstadt von Thun, weiteren städtischen Quartieren sowie in Steffisburg und Spiez. Als Eigenleistung 
wird zurzeit das gesamtregionale Verkehrsmanagement-Konzept überarbeitet. Daraus soll fürs AP 5 
ein weiteres Massnahmenpaket abgeleitet werden (noch i.B.). Zur besseren Erschliessung des rechten 
Thunerseeufers enthält das AP 5 als Folge der entsprechenden Verkehrsstudie ein Massnahmenpaket 
bestehend aus ÖV-Angebotserweiterungen (v.a. neu konzipierte Hangbuslinie), einer neuen Velover-
bindung über die Aare (auf Höhe Panoramastrasse) sowie Verkehrsmanagementmassnahmen.  
Im Veloverkehr werden zudem einerseits weitere Etappen aus dem Velonetzkonzept der Stadt Thun 
umgesetzt, andererseits wird die Velovorrangroute Thun ς Münsingen auf der linken Aareseite (d.h. 
via Gemeindegebiete Uetendorf und Uttigen) mit einem umfassenden Massnahmenpaket angegan-
gen. 
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1 Auftrag, Organisation und Erarbeitungsprozess 

1.1 Die Agglomerationsprogramme des Bundes 

Als Reaktion auf die vielfältigen Probleme der Kernstädte und Agglomerationen in den 90er-Jahren 
wurde 2001 die Agglomerationspolitik lanciert. Das starke Wachstum hatte dazu geführt, dass die Städte 
und Agglomerationen nicht mehr in der Lage waren, ihre Herausforderungen (z.B. Stadtflucht, Suburba-
nisierung, Zersiedelung, Verkehrs- und Umweltprobleme etc.) im Alleingang zu lösen. Mit dem Infra-
strukturfonds wurde 2006 vorerst eine bis 2027 befristete Finanzierung von Infrastrukturen des Agglo-
merationsverkehrs geschaffen. 2018 wurde der Infrastrukturfonds durch den zeitlich unbefristeten Na-
tionalstrassen- und Agglomerationsverkehrsfonds (NAF) abgelöst. In seinem Bericht «Agglomerations-
politik 2016+»1 bestätigte der Bundesrat die bisherigen Stossrichtungen der Agglomerationspolitik des 
Bundes. Das Programm Agglomerationsverkehr (PAV) bildet dabei ein zentrales Element dieser Politik. 

Mit dem PAV fördert der Bund eine kohärente Verkehrs- und Siedlungsentwicklung über kommunale, 
kantonale und nationale Grenzen hinweg. Agglomerationen, die in ihren AP die Verkehrs- und Siedlungs-
entwicklung wirkungsvoll abstimmen, profitieren von Bundesbeiträgen für ihre Verkehrsinfrastrukturen. 
Die AP sind somit ein wichtiger Pfeiler der Agglomerationspolitik des Bundes und der nachhaltigen 
Raumentwicklung der Schweiz. Die rechtlichen Grundlagen sowie die formellen und inhaltlichen Anfor-
derungen an die AP definiert der Bund in den Richtlinien zum Programm Agglomerationsverkehr (RPAV). 

In der Agglomeration Thun wird mit den vorliegenden Unterlagen die mittlerweile 5. Generation des AP 
erarbeitet. Das AP Thun der 5. Generation (AP5) baut auf dem Programm der 4. Generation auf und 
entwickelt dieses zielgerichtet weiter. 

1.2 Die Agglomeration Thun 

Die Agglomeration Thun ist gemäss dem Anhang 4 der MinVV eine beitragsberechtigte Agglomerations-
region. Sie besteht aus 9 Gemeinden. Die Gemeinde Uttigen2 wird zudem in Rücksprache mit dem Kan-
ton Bern und der Regionalkonferenz Bern-Mittelland auch im AP Thun behandelt, um die Kontinuität zu 
den vorangegangenen Agglomerationsprogrammen zu erhalten.  

Tabelle 1 Liste Gemeinden BeSA-Perimeter Agglomeration Thun inkl. Uttigen 

Gemeinde BFS-Nummer 

Heimberg BE-247-928 

Hilterfingen BE-247-929 

Oberhofen am Thunersee BE-247-934 

Seftigen BE-247-883 

Spiez BE-249-768 

Steffisburg BE-247-939 

Thierachern BE-247-941 

Thun BE-247-942 

Uetendorf BE-247-944 

Uttigen BE-247-885 

 
1 Schweizerische Bundesrat (2015), Agglomerationspolitik des Bundes 2016+, Für eine kohärente Raumentwicklung Schweiz, 

18. Februar 2015. 

2 Die Gemeinde Uttigen würde gem. den statistischen Kriterien des BFS seit dem AP4 zur Agglomeration Bern gezählt werden.  
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Abbildung 1 Agglomerationsperimeter Thun AP 5. Generation 

1.3 Zielsetzung und Programmschwerpunkte AP Thun 5. Generation 

Nachdem im AP Thun der 4. Generation Zukunftsbild, Teilstrategien und Handlungsbedarf substanziell 
über- bzw. neu erarbeitet wurden, liegt der Fokus im AP Thun 5. Generation bei der Weiterentwick-
lung der bestehenden Massnahmen. 
 
Das Zukunftsbild, die Teilstrategien und der Handlungsbedarf werden aktualisiert und, wo nötig, ver-
tieft. Dies beinhaltet insbesondere folgende Punkte:  
 

- Das Zukunftsbild wird im Bereich Siedlung und Landschaft punktuell angepasst. Insbesondere 
werden die Siedlungsschwerpunkte und die Erholungsräume stärker differenziert und ergänzt. 
Im Bereich Verkehr werden allfällige Ergebnisse aus der Verkehrsstudie Thun Innenstadt ς 
rechte Seeseite berücksichtigt. 
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- Die Teilstrategie Siedlung wird noch stärker auf eine qualitätsvolle Innenentwicklung ausge-
richtet. Die Themen Grün- und Freiräume sowie Klima sollen an Bedeutung gewinnen und die 
bedeutenden Entwicklungsschwerpunkte, insbesondere die Kantonalen, sollen noch stärker 
ins Zentrum gestellt werden. 

- Die Teilstrategie Landschaft wird punktuell überarbeitet, um dem angestrebten regionalen 
Grün- und Freiraumnetz im Zukunftsbild gerecht zu werden.  

- Die Teilstrategie Verkehr wird entsprechend den aktuellen Planungsstände der wesentlichen 
Grundlagen weiterentwickelt. 

- Beim Handlungsbedarf wird der verbleibende Handlungsbedarf aus den AP-Generationen 1-4 
aktualisiert sowie gegebenenfalls neuer Handlungsbedarf ermittelt. 

 
Die Weiterentwicklung der Massnahmen erfolgt unter der Mitarbeit der Gemeinden und kantonalen 
Fachstellen. Für einzelne Teilräume laufen parallel zur Erarbeitung des AP 5. Generation vertiefende 
Planungen. Die daraus resultierenden Erkenntnisse werden ins AP integriert und, wenn möglich, kon-
krete Massnahmen dazu erarbeitet. 

1.4 Wichtige Grundlagen und Vorgaben 

Es bestehen zahlreiche nationale, kantonale und regionale Grundlagen, welche für das AP Thun als 
Vorgaben und Orientierungspunkte fungieren. Für die Erarbeitung der 5. Generation sind folgende 
Grundlagen neu bzw. von hoher Bedeutung. 

 

Richtlinien Programm Agglomerationsverkehr (RPAV)  

Die RPAV sind eine fachliche Hilfe zur Erarbeitung der Agglomerationsprogramme und beschreiben die 
Anforderungen, den Prüfprozess der Umsetzung und die Methode zur Prüfung durch den Bund. 

 

Kantonaler Richtplan  

Der vom Bundesrat am 4. Mai 2016 genehmigte kantonale Richtplan 2030 und die am 1. April 2017 in 
Kraft getretene Teilrevision der kantonalen Baugesetzgebung setzen das revidierte eidgenössische 
Raumplanungsgesetz (RPG) um. Die Ergebnisse der vorliegenden Synthese AP 5 werden in die Gesamt-
überarbeitung des kantonalen Richtplans in den Jahren 2025 und 2026 einfliessen.  

Der kantonale Richtplan gibt den behördenverbindlichen Rahmen für die Raumplanung im Kanton 
Bern vor. Die darin enthaltenen Zielsetzungen zur Abstimmung von Verkehrs- und Siedlungsentwick-
lung sind für die Berner Agglomerationsprogramme massgebend und verbindlich. Diese Ziele lauten: 
Die Zersiedlung ist zu bremsen, die Siedlungsentwicklung ist nach innen zu lenken und auf die Er-
schliessung durch den öffentlichen Verkehr abzustimmen. Das Kulturland ist zu schonen, respektive die 
Fruchtfolgeflächen zu schützen. Der kantonale Richtplan enthält darüber hinaus wichtige verbindliche 
Vorgaben zu weiteren Themen wie Natur, Landschaft, Klima, Tourismus und Landwirtschaft, welche 
für die Berner RGSK und Agglomerationsprogramme ebenso von zentraler Bedeutung sind.  

Er besteht aus drei Teilen: Dem Raumkonzept des Kantons Bern und den dazugehörigen Strategien 
und Massnahmen. Für das AP besonders relevant sind die Strategien zur haushälterischen Bodennut-
zung und zur Konzentration der Siedlungsentwicklung (Teil A) sowie die Strategien zur Abstimmung 
von Verkehrs- und Siedlungsentwicklung (Teil B) und die dazugehörigen Massnahmen. Das Raumkon-
zept wird in Kapitel 3.1.1 weitergehend erläutert. 

 

Gesamtmobilitätsstrategie Kanton Bern 

Die Gesamtmobilitätsstrategie 2022 des Kantons Bern (GMS 2022) zeigt das Zielbild zur Mobilität ba-
sierend auf den zum Zeitpunkt ihrer Verabschiedung verfügbaren Informationen. Die GMS 2022 wurde 
vom Regierungsrat des Kantons Bern verabschiedet und ist damit für die kantonalen Behörden 
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verbindlich. Mit der Aufnahme raumrelevanter Elemente der GMS 2022 in den kantonalen Richtplan 
(namentlich die raumrelevanten Teilziele, die 4V-Strategie und einzelne Stossrichtungen) bilden diese 
auch den behördenverbindlichen Rahmen für die nachgelagerten Ebenen (Regionen und Gemeinden) 
sowie für die Abstimmung mit den Nachbarkantonen und dem Bund.  

Die GMS 2022 verfolgt eine auf alle drei Nachhaltigkeitsdimensionen ausgerichtete Mobilitätspolitik. 
Dazu verfolgt der Kanton Bern die 4V-Strategie («Verkehr vermeiden», «Verkehr verlagern», «Verkehr 
verträglich gestalten», «Verkehr vernetzen»). Jedes der 4 V wird mit inhaltlichen Stossrichtungen und 
daraus abgeleiteten Handlungsfeldern (bspw. für Raumplanung, ÖV, MIV, Fuss- und Veloverkehr, kom-
binierte Mobilität oder Güterverkehr) konkretisiert. Die Handlungsfelder bilden die Grundlage für kon-
krete Massnahmen, die ihrerseits in den entsprechenden kantonalen und regionalen Planungsinstru-
mentarien aufgenommen werden. Hierzu wird pro Handlungsfeld eine zuständige kantonale Fachstelle 
benannt. Um die Wirkung der GMS 2022 zu überprüfen, wird in einem 4-Jahres-Rhythmus ein Monito-
ring und Controlling durchgeführt. Dazu sollen in einem nächsten Schritt für jedes Handlungsfeld Indi-
katoren bestimmt und Zielrichtungen oder Zielwerte vorgegeben werden. 

 

Mobilitätsstrategie Agglomeration Thun  

Die Mobilitätsstrategie 2050 bildet die strategische Richtschnur für das Agglomerationsprogramm Thun 
seit der 4. Generation. Sie beschreibt die strategische Stossrichtung («Effiziente, smarte und qualitäts-
volle Mobilität»). Neben dem sanften Ausbau bestehender Infrastrukturen, sollen auch Verhaltensän-
derungen erzielt werden. Dazu sollen nachhaltige, smarte Technologien und Angebotstrends aufgenom-
men und deren Potenziale ausgeschöpft werden. 

Dies widerspiegelt sich in den Leitsätzen, wo eine verkehrsreduzierende Raumnutzung und Verhaltens-
weise, eine effizientere Nutzung der bestehenden Verkehrsnetze, attraktive und sichere Verkehrsräume 
sowie die Erhöhung der Kostenwahrheit im Verkehr gefordert wird. 

 

Verkehrsstudie Thun Innenstadt ς rechte Seeseite 

Anfang 2023 vom ERT gestartet, dient die Verkehrsstudie Thun Innenstadt hinsichtlich des AP5 der Lö-
sungsfindung für die Verbesserung der Verkehrssituation am rechten Thunerseeufer. Die Studie hatte 
zum Ziel, einerseits die Zweckmässigkeit und Machbarkeit der seit längerem zur Diskussion stehenden 
Ansätze einer zusätzlichen «Aarequerung Süd» oder des «Hübelitunnels» zu klären. Anderseits sollten 
die langfristigen Infrastrukturprojekte organisatorischen Ansätzen (u.a. Umsetzung eines regionalen 
Verkehrsmanagements) sowie Massnahmen zur Förderung von Langsamverkehr und ÖV gegenüberge-
stellt werden. Schlussendlich sollte die Studie realisierbare, d.h. kostenwirksame Massnahmen zur Ver-
besserung der Verkehrssituation auf der rechten Seeseite und in der Thuner Innenstadt aufzeigen.  

Die Studie folgert, dass die sogenannte Gesamtverkehrslösung ς ein Massnahmenpaket von ÖV- und 
Velonetzausbau sowie Verkehrsmanagement ς die grössten Engpässe beheben kann. Das Massnahmen-
paket ist Bestandteil des vorliegenden AP5. Die grösseren Infrastrukturmassnahmen sind als Langfris-
toptionen zu prüfen bzw. weiter zu vertiefen. 

 

Vertiefende öV-Studie Raum Thun ς Steffisburg  

Die Studie dient dazu, das ÖV-Konzept Stadt Thun 2035 (RVK 2018) punktuell nachzuschärfen und zu 
vertiefen. Unter anderem werden die angebotsspezifischen Auswirkungen aus den städtischen Planun-
gen zum ESP Thun Nord bzw. zur Anbindung der neuen S-Bahn-Haltestelle sowie zum ESP Bahnhof 
Thun mit der geplanten Verlegung von Bushaltestellen auf die Bahnhofsüdseite untersucht. Allfällige 
Anpassungen am Busangebot fliessen ins regionale Angebotskonzept 2027-2030 ein. 
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Regionales Angebotskonzept 2027-2030 

Die Angebotsplanung öffentlicher Verkehr erfolgt im Kanton Bern über die regionalen Angebotskon-
zepte (RAK). Diese bilden die Grundlage für das kantonale Angebotskonzept und den Angebotsbeschluss 
durch den Grossen Rat. Ein neues oder verbessertes ÖV-Angebot kann nur umgesetzt werden, wenn es 
im RAK bzw. im Angebotskonzept des Kantons enthalten ist und durch den Grossen Rat beschlossen 
wurde. Die Angebotskonzepte werden alle vier Jahre durch die Regionen bzw. die regionalen Ver-
kehrskonferenzen (RVK) erarbeitet. 

Wichtigste Inhalte werden ergänzt, sobald bekannt 

Das Regionale Angebotskonzept öffentlicher Verkehr im Raum Thun wird durch die Regionale Ver-
kehrskonferenz Oberland-West (RVK5) erarbeitet. Die RVK 5 ist als Verein organisiert, welchem 51 Ge-
meinden als Mitglieder angehören. 

 

Planungsstudie Velohauptroute Münsingen ς Thun  

Mit der Planungsstudie sollen die geforderten Standards für eine Velohauptroute, welche in mehreren 
Abschnitten die Verbindung östlich und westlich der Aare sicherstellen soll, erreicht werden. Dazu sieht 
die Studie verschiedene kurz-, mittel- und langfristige Massnahmen vor.  

Die Studie bildet die Grundlage für die Projektierung und Realisierung der Alltagsveloroute. Verantwort-
lich für die Umsetzung sind der Kanton und die Gemeinden. Der ERT und die RKBM werden die Route in 
ihre Regionalen Gesamtverkehrs- und Siedlungskonzepte und Agglomerationsprogramme aufnehmen. 
Erste Massnahmen wurden im vorliegenden AP5 aufgenommen. 

 

Gesamtverkehrskonzept (GVK) und Stadtentwicklungskonzept (STEK) Stadt Thun  

Das GVK und das STEK 2035 bilden die strategische Grundlage für die räumliche und verkehrliche Ent-
wicklung der Stadt Thun. 

Das GVK formuliert die Verkehrsziele der Stadt Thun und leitet Massnahmen für die kommenden 20 
Jahre ab. Als Ziele werden die primäre Abwicklung von Mehrverkehr über ÖV, Fuss- und Veloverkehr, 
die Entlastung der Innenstadt, die Sanierung der wichtigsten Unfallschwerpunkte, die Beruhigung von 
Quartierstrassen und die Schaffung eines Velohauptroutennetzes aufgeführt. Zudem soll der Bahnhof 
Thun zur effizienten Verkehrs-Drehscheibe optimiert und der ÖV im Innenstadtbereich und auf Zu-
gangsachsen priorisiert werden. 

Das STEK zeigt Strategien auf, mit denen der Gemeinderat die räumlichen Herausforderungen angehen 
will, damit die hohe Lebensqualität in Thun erhalten und gestärkt werden kann. Fünf strategische 
Schwerpunkte stehen im Zentrum des Konzepts. Die fünf Schwerpunkte sind Wohnräume, Mischge-
biete Wohnen und Arbeiten, urbane Zentren, Grün- und Freiräume sowie Verkehr, wobei letzteres die 
strategischen Aussagen des GVK abbildet. 

 

Weitere, für die Agglomeration Thun relevante Grundlagen sind die Gesamtmobilitätsstrategie GMS 
2022 Kanton Bern, die Studie S-Bahn 2040 des Kantons Bern, die ESP-Planungen (werden in Kap. 7 Fo-
kusräume erläutert) sowie teilweise die Grundlagen, die bereits im AP 4 aufgeführt waren (u.a. Aus-
bauschritte 2025 und 2035).  

1.5 Trägerschaft 

Gemäss Art. 101 des bernischen Baugesetztes ist der Kanton Bern Träger der bernischen Agglomerati-
onsprogramme. Die Verantwortung für die Erarbeitung des AP Thun liegt beim Entwicklungsraum Thun 
(ERT). Der ERT ist eine Planungsregion im Sinn der kantonalen Baugesetzgebung mit 38 angeschlossen 
Gemeinden.  
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1.6 Projektorganisation 

Damit das Agglomerationsprogramm weiterhin seinen Beitrag zu der erwünschten und koordinierten 
Entwicklung in der Agglomeration leisten kann, muss es politisch und fachlich breit abgestützt sein. 
Eine effiziente Projektorganisation, in der alle wesentlichen Entscheidungsträger in den Prozess der 
Erarbeitung des AP eingebunden sind, ist ein wesentlicher Erfolgsfaktor.  

Die Abbildung 2 zeigt auf, wie die ins Projekt eingebundenen Partner die Interessen der unterschiedli-
chen kantonalen Fachstellen und der politischen Ebenen (Kanton, Region, Stadt, Gemeinden) vertre-
ten. 

Á Die Beschlussfassung und strategische Steuerung des AP Thun erfolgt durch die Kommission 
Wirtschaft, in der alle Gemeindepräsidien der AP-Gemeinden Einsitz nehmen sowie den dafür 
eingesetzten Ausschuss Entwicklung. 

Á Für die operative Umsetzung ist der Lenkungsausschuss zuständig, indem Vertreter:innen aus 
der Verwaltung der drei grössten Gemeinden Thun, Steffisburg und Spiez sowie wichtige kan-
tonale Stellen direkt vertreten sind. 

Á Ein breiter Einbezug der (organisierten) Öffentlichkeit erfolgt im Rahmen von Echoraumveran-
staltungen, die punktuell während dem Erarbeitungsprozess stattfinden sowie während der 
öffentlichen Mitwirkung. 

Á Zur regelmässigen Überprüfung des Umsetzungsstands der Massnahmen besteht eine Control-
linggruppe mit den entsprechenden Umsetzungsstellen von Gemeinden und Kanton. 
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Abbildung 2  Organigramm AP Entwicklungsraum Thun  

1.7 Erarbeitungsprozess 

Das AP 5 wird zusammen mit dem Regionalen Gesamtverkehrs- und Siedlungskonzept (RGSK) erarbei-
tet (vgl. Kap. 3.1.2). Da es sich beim RGSK um einen behördenverbindlichen regionalen Richtplan han-
delt, muss er die dafür vorgesehenen Verfahrensschritte (öffentliche Mitwirkung, kantonale Vorprü-
fung und kantonale Genehmigung) durchlaufen. Der zeitliche Ablauf ist in Abbildung 3 ersichtlich. Die 
einzelnen Verfahrensschritte werden nachstehend erläutert. 
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Abbildung 3 Zeitplan Erarbeitung RGSK 2025 und AP 5. Generation (Quelle: Kanton Bern 2023).  

1.7.1 Öffentliche Mitwirkung 

Die öffentliche Mitwirkung dauert vom 11. Januar bis zum 8. März 2024. Während dieser Frist sind die 
Entwürfe des AP-Berichts und der Massnahmen öffentlich einsehbar und jedermann kann schriftlich 
und begründet Anregungen zur Anpassung und Ergänzung der Dokumente äussern. Die Ergebnisse 
werden im Mitwirkungsbericht festgehalten. 

 

Ergebnisse werden nach der Mitwirkung ergänzt 

1.7.2 Kantonale Vorprüfung 

Die kantonale Vorprüfung erfolgt vom 31. Mai bis am 30. September 2024. Der Kanton prüft im Rah-
men der Vorprüfung das AP auf seine Vollständigkeit und erstellt den kantonalen Synthesebericht zu 
den Berner Agglomerationsprogrammen. 

1.7.3 Regionale Beschlussfassung 

Die Beschlussfassung des AP erfolgt stufig zuerst durch die innerhalb des ERT zuständige Kommission 
Wirtschaft und danach durch die Geschäftsleitung und Delegiertenversammlung des ERT. Der Be-
schlussprozess erfolgt im Frühjahr 2025. 

1.7.4 Kantonale Genehmigung und Einreichung beim Bund 

Die behördenverbindlichen Teile des AP werden im Rahmen der RGSK-Genehmigung vom Kanton ge-
nehmigt. Der Kanton reicht das AP Thun im Sommer 2025 beim Bund ein. 
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2 Stand der Umsetzung 

Wird im Zusammenhang mit der Stichtagserhebung des Bundes Ende 2024 ergänzt 

 

Fazit Stand der Umsetzung: 

 Umsetzungsstand Zukunftsbild und Teilstrategien 

 - xxxx 

 Umsetzungsstand der Massnahmen: Siedlung und Landschaft 

 - xxxx 

 Umsetzungsstand der Massnahmen: Verkehr 

 - xxxx 

2.1 Umsetzung von Zukunftsbild und Teilstrategien 

2.2 Umsetzungsstand der Massnahmen 

2.2.1 Siedlung und Landschaft 

2.2.2 Verkehr 
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3 Situations- und Trendanalyse 

3.1 Einbettung der Agglomeration Thun 

3.1.1 Die Agglomeration Thun im nationalen und kantonalen Kontext 

Raumkonzept Schweiz 

In drei Strategien fördert das Raumkonzept unter anderem die polyzentrische Raumentwicklung, die 
regionale Vielfalt und die Zusammenarbeit in funktionalen Räumen. Weiter werden eine hohe Siedlungs-
qualität und der Schutz des Kulturlandes sowie die Abstimmung von Verkehr, Energie und Raumentwick-
lung angestrebt. Der kantonale Richtplan nimmt die Ziele des Raumkonzepts auf und gibt die Rahmen-
bedingungen für die Regionen und Gemeinden vor. Im Agglomerationsprogramm bzw. dem RGSK wer-
den diese räumlich konkretisiert und die Siedlungsentwicklung mit den Verkehrssystemen abgestimmt. 
Die Besonderheiten, Funktionen und Stärken der jeweiligen Handlungsräume gilt es im Agglomerations-
programm strategisch zu nutzen und weiterzuentwickeln. 

Die Herausforderung für die Agglomeration Thun besteht darin, die strategischen Stossrichtungen der 
Hauptstadtregion Schweiz als Zentrum für Politik und Verwaltung sowie diejenigen der Westalpen als 
bedeutende Tourismus- und Agrarregion zu unterstützen. Zusätzlich gilt es, den urbanen und suburba-
nen Raum zu verdichten und gleichzeitig Landschaften unter Siedlungsdruck vor weiterer Zersiedelung 
zu schützen. 

Die Stadt Thun liegt ausserdem auf der strategisch wichtigen Nord-Süd-Transitachse Lötschberg - 
Simplon des nationalen und internationalen Schienen- und Güterverkehrsnetzes. Das Verkehrssystem 
der Region Thun-Oberland West steht deshalb vor mehreren Herausforderungen:  Es muss einen kon-
fliktfreien Transit- und nationalen Personen- und Güterverkehr gewährleisten, die wachsenden Bedürf-
nisse des Nah- und Pendelverkehrs ς insbesondere in Richtung Bern ς befriedigen und die genügende 
Erschliessung des umliegenden ländlichen Raums und der Tourismuszentren sicherstellen. 
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Abbildung 4 Strategie 1: Handlungsräume, Quelle: Raumkonzept Schweiz, 2012 

 

Kantonaler Richtplan 2030 

Das Raumkonzept aus dem kantonalen Richtplan 2030 unterteilt den Kanton Bern in sechs Raumtypen, 
denen die Gemeinden je nach Funktion und geografischer Lage zugeordnet werden. Das angestrebte 
Bevölkerungswachstum des Kantons bis 2029 von durchschnittlich 9% soll schwergewichtig in die Zen-
tren und Agglomerationen gelenkt werden.  

Thun 



Agglomerationsprogramm V+S Thun, 5. Generation 

 

  Seite 21/166 

 

Abbildung 5 Entwicklungsleitbild des Kantons Bern, Quelle: Richtplan 2030, AGR 

 

Die räumlichen Entwicklungsziele werden dementsprechend unterschiedlich formuliert. Währendem 
die urbanen Kerngebiete als Entwicklungsmotoren des Kantons die Schwerpunkte der Siedlungs- und 
Wirtschaftsentwicklung bilden, sollen auch die Agglomerationsgürtel einen beträchtlichen Teil des 
Wachstums übernehmen. Das grosse Potenzial zur Siedlungsentwicklung nach innen ist in diesen Räu-
men konsequent auszuschöpfen. Für die weiteren Gebiete steht die Konzentration der Siedlungsent-
wicklung auf wenige, gut erschlossene Standorte, das Halten der Bevölkerung und Arbeitsplätze sowie 
die Aufwertung der Landschaft im Vordergrund. 

Anhand der Zuteilung der Gemeinden in die verschiedenen Raumtypen werden raumtypenspezifische 
Annahmen in Bezug auf die angestrebte Bevölkerungsentwicklung, die zu erreichende Dichte sowie das 
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anzuwendende Nutzungsmass getroffen. Die zehn Gemeinden der Agglomeration Thun werden vier ver-
schiedenen Raumtypen zugeordnet.  

 

Raumtyp gemäss kantonalen Raumkonzept Gemeinden Agglomeration Thun 

Zentren 2. Stufe  Thun 

Urbane Kerngebiete der Agglomerationen  Heimberg, Steffisburg, Spiez 

Zentren 3. Stufe ausserhalb der urbanen Kerngebiete und Zentren 
4. Stufe in Agglomerationsgürtel und Entwicklungsachsen (Z34) 

- 

Agglomerationsgürtel und Entwicklungsachsen sowie regionale 
Tourismuszentren 4. Stufe 

Hilterfingen, Oberhofen, Seftigen, 
Uetendorf, Uttigen 

Zentrumsnahe ländliche Gebiete  Thierachern 

Hügel- und Berggebiete  - 

Tabelle 2  Zuordnung der Agglomerationsgemeinden zu den Raumtypen gemäss kantonalem Raumkonzept 
  Datenquelle: Richtplan Kanton Bern, Richtplan 2030, RRB 1032/2015 vom 13.09.2023 

3.1.2 Die Agglomeration im regionalen Kontext 

Zentral am bernischen Ansatz ist die wirkungsvolle Abstimmung von Verkehr und Siedlung nicht nur 
innerhalb der Agglomerationsperimeter, sondern darüber hinaus im gesamten Kanton. Grundlage dafür 
bildet die Strategie für Agglomerationen und regionale Zusammenarbeit (SARZ), mit der 2007 per Volks-
entscheid das Regionalkonferenzmodell begründet und der Artikel 98a Absatz 4 des Berner Baugesetzes 
(BauG) eingeführt wurde. Die Regionalkonferenzen sind für die überkommunal abgestimmte regionale 
Planung verantwortlich. Wo formell noch keine Regionalkonferenz gebildet wurde, übernehmen Pla-
nungsregionen diese Aufgabe. Die Abstimmung von Verkehr und Siedlung erfolgt in den Regionalen Ge-
samtverkehrs- und Siedlungskonzepten (RGSK), die flächendeckend für den ganzen Kanton erstellt und 
alle vier Jahre aktualisiert werden und die auch die Grundlage für das jeweilige Agglomerationspro-
gramm bilden. Nach vier Generationen RGSK liegen etablierte und wirkungsvolle Planungen auf regio-
naler Ebene vor. 

Der ERT ist im Gegensatz zu den öffentlich-rechtlichen Regionalkonferenzen im Kanton Bern als privat-
rechtlicher Verein nach ZGB organisiert. Die ständigen Organe sind die Delegiertenversammlung und die 
Geschäftsleitung sowie diverse Fachkommissionen. Der ERT ist in vier Teilregionen gegliedert, eine da-
von ist die Agglomeration Thun. Der ERT fördert, unterstützt und koordiniert die überkommunale Zu-
sammenarbeit im Bereich gemeindeübergreifender Aufgaben. Dazu gehört unter anderem auch die Er-
arbeitung des AP Thun. 

Im regionalen Kontext ist die Einbettung der Agglomeration Thun in die Planungsregion Entwicklungs-
raum Thun (ERT) sowie in das erweiterte Planungsgebiet Thun-Oberland West (TOW) von zentraler Be-
deutung. Der Perimeter des Planungsgebietes Thun-Oberland-West entspricht dem Perimeter der regi-
onalen Verkehrskonferenz Oberland-West (RVK), welche für die Planung des öffentlichen Orts- und Re-
gionalverkehrs verantwortlich ist. Zusammen bilden die beiden Planungsgebiete TOW und RVK einen 
wichtigen Planungsrahmen für die Agglomeration Thun und somit für das Agglomerationsprogramm. 
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Abbildung 6 Einbettung des Agglomerationsperimeters Thun in der Planungsregion TOW 

 

Regionales Gesamtverkehrs- und Siedlungskonzept Thun-Oberland West RGSK TOW 

Den Regionalen Gesamtverkehrs- und Siedlungskonzepten (RGSK) kommt eine zentrale Scharnierfunk-
tion zwischen den kommunalen und den kantonalen Planungen zu. Das Regionale Gesamtverkehrs- und 

Siedlungskonzept (RGSK) nach Artikel 98a des bernischen Baugesetzes umfasst die Planung und gegen-
seitige Abstimmung von Gesamtverkehr und Siedlung. Es hat den Status eines behördenverbindlichen 
Teilrichtplans und besteht aus einem erläuternden Bericht, einem Massnahmenteil und den RGSK-Kar-
ten. Zudem beinhaltet das RGSK das Agglomerationsprogramm nach Bundesrecht. Das AP ist somit ein 
Bestandteil des RGSK-Dossiers mit separatem Bericht und Massnahmenteil und durchschreitet damit 
dieselben Verfahrensschritte (öffentliche Mitwirkung, Vorprüfung und Genehmigung) wie das RGSK. 
Entsprechend erfolgen die Erarbeitungsprozesse zeitlich gekoppelt. 

Das RGSK im Raum Thun bezieht sich auf das Planungsgebiet TOW. Der Perimeter umfasst 50 Gemein-
den von der Agglomeration Thun bis ins Kandertal und Saanenland. Insgesamt leben rund 165'517 Ein-
wohnende im Perimeter TOW, wobei rund 60% der Bevölkerung auf das Agglomerationsgebiet entfällt 
(Datenbank RGSK&AP, Kanton Bern 2023). 

Das Planungsgebiet TOW ist geprägt durch grosse Disparitäten. Die hochwertigen Kultur- und Natur-
landschaften stossen von der Alpenkulisse bis unmittelbar an die starken Zentren und Subzentren heran. 
An den Talenden liegen die bekannten und wirtschaftlich starken Tourismusorte. Mit dem RGSK soll 
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diese räumliche Heterogenität gefördert und deren Potenzial mit einer optimalen Abstimmung von Sied-
lung und Verkehr in Wert gesetzt werden. Dazu beitragen sollen starke, attraktive Zentren und Subzen-
tren mit hoher Lebensqualität in einer intakten, gepflegten Landschaft und einem nachhaltigen Touris-
mus in den Tälern. 

Das Zusammenspiel zwischen dem RGSK und dem jeweiligen Agglomerationsprogramm hat sich über 
die unterschiedlichen Generationen stetig gewandelt. Dies zeigt sich insbesondere beim Thema «Sied-
lung». Die Anforderungen des Bundes an das Thema «Siedlung» wurden mit jeder AP- Generation prä-
ziser und haben je länger je mehr Programmcharakter. 

 

 
Abbildung 7 Entwicklungsleitbild TOW, Quelle: RGSK TOW, Panorama AG 
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Die angestrebte Entwicklung wird im Zielbild TOW (vgl. Abbildung 5) abgebildet. Für die Agglomeration 
Thun sind daraus folgende Aussagen von Bedeutung: 

Á Die Stadt Thun als kantonales Zentrum 2. Stufe bildet zusammen mit den umliegenden Agglo-
merationsgemeinden das wirtschaftliche und gesellschaftliche Zentrum des Berner Oberlands 
und steht mit seinem Umland in einem engen funktionalen Bezug.  

Á Thun ist Kernstadt der Agglomeration und wichtigster Wohn- und Arbeitsort sowie das Dienst-
leistungs- und Versorgungszentrum der gesamten Region. Zudem fungiert Thun als wichtigste 
ÖV-Drehscheibe für den Pendlerverkehr nach Bern und ins Oberland. 

Á Spiez nimmt eine wichtige Rolle als regionale Drehscheibe ein und erfüllt eine «Scharnierfunk-
tion» zwischen der Agglomeration und den angrenzenden Tälern sowie dem Raum Interlaken. 

Á Das Grundgerüst für eine leistungsfähige Verkehrsanbindung an die Austauschräume Bern, Wal-
lis und Interlaken bilden auch zukünftig die Fernverkehrslinien der Bahn sowie die Autobahn A6. 

Á Innerhalb der Agglomeration und für die Anbindung des Umlandes und der Täler sind der Regi-
onalverkehr im ÖV (insb. die S-Bahn und das Stadtbusnetz), sowie die Kantons- und die wichti-
gen Gemeindestrassen für den MIV und LV die zentralen Elemente. 

3.1.3 Struktur der Agglomeration Thun 

Das Kerngebiet der Agglomeration Thun schmiegt sich ans untere Thunerseebecken an und setzt sich 
von dort entlang der Aare sowie der Bahnlinie und der A6 nach Norden respektive Richtung Bern fort. 
Die Siedlungsgebiete der Gemeinden Thun, Steffisburg, Heimberg, teilweise Uetendorf (Allmend) sowie 
auf der rechten Seeseite Hilterfingen und Oberhofen und auf der linken Seeseite Einigen (gehört zur 
Gemeinde Spiez) sind zu einem weitgehend zusammenhängenden Siedlungskörper zusammengewach-
sen. Der Siedlungskörper wird auf der östlichen und westlichen Seite von Waldstrukturen eingerahmt, 
welche wichtige Natur- und Naherholungsräume darstellen.  

Die Gemeinden Seftigen, Thierachern und Uttigen sowie der Hauptsiedlungsraum von Spiez sind durch 
Grünzäsuren von diesem Raum getrennt und funktionieren räumlich als Satelliten der Agglomeration im 
ländlichen Raum. Spiez übernimmt im Agglomerationsgefüge eine wichtige Drehscheibenfunktion zur 
Anbindung der Täler im westlichen Berner Oberland sowie in Richtung Interlaken-Oberland Ost und 
Oberwallis (via Lötschbergbasistunnel). 
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Abbildung 8 Struktur der Agglomeration Thun 

 
  



Agglomerationsprogramm V+S Thun, 5. Generation 

 

  Seite 27/166 

3.2 Siedlung 

3.2.1 Bevölkerungsentwicklung und Demografie 

Fazit Bevölkerungsentwicklung und Demografie: 

Á Die Agglomeration Thun verzeichnete zwischen 2005 und 2021 ein Bevölkerungswachstum 
von rund 7 Prozent.  

Á Bis 2040 wird sich dieses Wachstum in einem ähnlichen Rahmen (ca. 6.5% von 2021-2040) 
fortsetzen. 

Á Die Alterung der Bevölkerung wird stark zunehmen. Der Altersquotient wird von 35 im Jahr 
2020 auf 51 im Jahr 2040 zunehmen.  

Á Im Jahr 2040 wird jede dritte Person älter sein als 65-jährig und jede zehnte Person älter als 
80-jährig. 

 

Situationsanalyse - Bisherige Bevölkerungsentwicklung 

Die zehn Agglomerationsgemeinden zählten Ende 2021 zusammen 98'985 Einwohnerinnen und Einwoh-
ner. Die Stadt Thun machte mit 43'630 knapp die Hälfte davon aus. Weitere Gemeinden mit Stadtgrösse 
(> 10'000 Einwohner) sind Steffisburg (мсΩмрн) und Spiez (13'010).  

 

Abbildung 9 Bevölkerungsentwicklung 2005-2021, indexiert (Quelle: Datenbank RGSK&AP, Kanton Bern 2023) 

 

Zwischen 2005 und 2021 nahm die Bevölkerung der Agglomeration um rund 7% zu. Die Gemeinden mit 
dem stärksten Zuwachs sind Uttigen, Thierachern und Heimberg mit Zuwachsraten zwischen 18 und 
23%. Die restlichen Gemeinden verfügen allesamt über Wachstumsraten zwischen 5 und 9%, was in 
etwa dem durchschnittlichen Wachstum der Agglomeration (6.9%) entspricht. Nur die Gemeinden Sef-
tigen und Hilterfingen weisen geringere Wachstumsrate auf (rund 3%). Die Gemeinde Uetendorf ver-
zeichnet als Einzige kein Wachstum seit 2005. 
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Absolut betrachtet war das Wachstum in den Gemeinden Thun (+2'492 EW) und in Heimberg (+1'305 
EW) am stärksten, gefolgt von den Gemeinden Steffisburg (+778 EW) und Spiez (+671 EW). 

 
Zukünftige Entwicklung - Trend 2040 

Das Szenario zur Bevölkerungsentwicklung entstammt aus dem kantonalen Gesamtverkehrsmodell, wel-
ches sich auf regionalisierte kantonale Bevölkerungsentwicklungsprognosen des Bundesamts für Statis-
tik (BFS) stützt. Es rechnet bis 2040 mit einer Bevölkerungszunahme in der Agglomeration Thun um 6.4%, 
oder rund 6'400 Einwohnenden ausgehend vom Referenzjahr 2021. 

   Absolute Zahlen  Entwicklung 

Gemeinde  Raumtyp  2005 2021 2040  2005-2021 2021-2040 

Spiez UK  мнΩооф моΩлмл моΩрнн  5.44% 3.93% 

Seftigen AE  нΩлрт нΩмоф нΩнфс  3.99% 7.35% 

Uttigen AE  мΩтфп нΩмуп нΩмрп  21.74% -1.38% 

Heimberg UK  рΩснр сΩфол тΩфсл  23.20% 14.87% 

Hilterfingen AE  оΩфпс пΩлфр пΩмлм  3.78% 0.14% 

Oberhofen AE  нΩнпт нΩпрн нΩпуп  9.12% 1.31% 

Steffisburg UK  мрΩотп мсΩмрн мтΩнпн  5.06% 6.75% 

Thierachern ZL  нΩмом нΩроо нΩсму  18.86% 3.36% 

Thun UK (ST)  пмΩмоу поΩсол псΩтфо  6.06% 7.25% 

Uetendorf AE  рΩуту рΩусл сΩмус  -0.31% 5.56% 

Total   
 фнΩрнф фуΩфур млрΩорр  6.98% 6.44% 

Tabelle 3 Bevölkerungsentwicklung und -prognose 2005-2040 Agglomeration Thun 
 Datenquelle: Datenbank RGSK&AP, Kanton Bern 2023 

 

Demografischer Wandel 
In verschiedenen Quellen zur soziodemographischen Entwicklung und in Bevölkerungsszenarien (z.B. 
neue Szenarien zur Bevölkerungsentwicklung gemäss BFS) der Schweiz wird von einer verstärkten Alte-
rung der Gesellschaft ausgegangen. Oft wird von einer doppelten Alterung gesprochen: einerseits nimmt 
der Anteil von Personen im Alter über 64 Jahre an der Gesamtbevölkerung zu und der Anteil an Personen 
unter 20 Jahren nimmt zugleich ab, zusätzlich wird der einzelne Mensch immer älter. Die Baby-Boomer 
erreichen allmählich das Rentenalter. 
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Abbildung 10 Entwicklung Altersstruktur in der Agglomeration Thun 2020-2040 

Quelle: Datenbank RGSK&AP, Kanton Bern 2023 

 

Im Kanton Bern erhöht sich der Altersquotient3 von 35 im Jahr 2020 auf 51 im Jahr 2040 (Quelle: Alters-
quotienten nach Kanton, Bundesamt für Statistik 2023) und gehört entsprechend zu den Kantonen mit 
einem hohen Altersquotient. Die Agglomeration Thun altert dabei im Vergleich zu anderen Agglomera-
tionen der Schweiz überdurchschnittlich stark. Die über 65-Jährigen machten bereits im Jahr 2020 mehr 
als einen Fünftel der Agglomerationsbevölkerung aus.  

In der Agglomeration Thun wird bis 2040 die absolute Anzahl der über 80-Jährigen um rund 5Ω500 Per-
sonen ansteigen, was einer Zunahme von 85% entspricht. Der Anteil an der Gesamtbevölkerung der 
über 80-Jährigen wird 2040 somit 12% ausmachen. Das führt dazu, dass bis 2040 rund 30% der Bevölke-
rung oder rund 31'000 Personen in der Agglomeration Thun älter als 65 sein werden (Stand 2020: rund 
25% oder rund 24'000 Personen). Für die weiteren Altersgruppen erfahren die prozentualen Bevölke-
rungsgesamtanteile keine wesentlichen Veränderungen, einzig der Anteil der 25 bis 59-Jährigen nimmt 
von 46 auf 41% ab (2020: 45'276, 2040: 43'169).   

3.2.2 Beschäftigungsentwicklung 

Fazit Beschäftigungsentwicklung: 

Á Das Vollzeitäquivalent (VZÄ) ist zwischen 2011 und 2020 um rund 1 Prozent bzw. 274 Voll-
zeitstellen gestiegen. 

Á Dies entspricht einer gewissen Stagnation, nachdem in den 2000er Jahren zwischenzeitlich 
die Arbeitsplätze ein stärkeres Wachstum aufwiesen als die Bevölkerung. 

Á In einigen Gemeinden ist das VZÄ seit 2011 sogar rückläufig, so bspw. in der Stadt Thun. An-
dere, teilweise peripher gelegene Gemeinden weisen in der gleichen Periode prozentual ein 
Wachstum von bis zu 10 Prozent vor. 

Á Absolut betrachtet ist Thun immer noch der wichtigste Arbeitsort und für fast 60 Prozent des 
VZÄ verantwortlich. 

Á Bis 2040 wird mit einem Wachstum ŘŜǎ ±½& Ǿƻƴ ǊǳƴŘ р tǊƻȊŜƴǘ ōȊǿΦ нΨллл ±ƻƭƭȊŜƛǘǎǘŜƭƭŜƴ 
gerechnet. Das Wachstum der Beschäftigten ist somit geringer als jenes der Bevölkerung 
(+7%). 

 
3 D.h. die Anzahl der 65-Jährigen und Älteren pro hundert 20- bis 64-Jährige. 
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Situationsanalyse - Bisherige Beschäftigungsentwicklung 

Die Agglomeration Thun verfügte im Jahr 2020 über 36'665 Beschäftigte (Vollzeitäquivalent). 26'144 da-
von im Dienstleistungssektor und 10'030 im Industrie- und Gewerbesektor, was 71.3% respektive 27.3% 
des gesamten Vollzeitäquivalents entspricht. Der Landwirtschafssektor kommt mit 491 Vollzeitstellen 
auf einen Anteil von 1.3%. 

 

  
Abbildung 11 Entwicklung der Beschäftigungsstruktur in der Agglomeration Thun nach Beschäftigen (Vollzeitäquivalent). 

Quelle: Datenbank RGSK&AP, Kanton Bern 2023. 

 

Das Vollzeitäquivalent ist zwischen 2011 und 2020 in sieben von zehn Gemeinden gestiegen. Gesamthaft 
stieg die Anzahl der Vollzeitstellen um rund 1% von 36'391 auf 36'665. Thun ist innerhalb der Agglome-
ration klar der wichtigste Arbeitsstandort und im Jahr 2020 für 59% des Vollzeitäquivalents verantwort-
lich.  
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Abbildung 12 Beschäftigte (Vollzeitäquivalent) Agglomeration Thun nach Gemeinden 2011-2020 (2040).  

Datenquelle: Datenbank RGSK&AP, Kanton Bern 2023. 

 

Seit der Jahrtausendwende verzeichneten die Arbeitsplätze in der Agglomeration Thun ein stärkeres 
Wachstum als die Bevölkerung, wobei sich die die Arbeitsplätze, absolut betrachtet, immer noch auf 
einem tiefen Stand bewegen (vgl. z.B. Bericht AP4). Allerdings flacht diese Entwicklung seit 2011 ab und 
ist in der Stadt Thun sogar rückläufig (2011-2020: - 2.5%). Diese Entwicklung widerspiegelt sich in der 
Gesamtstatistik der Agglomeration: zwischen 2011 und 2015 konnten nur 210 neue Vollzeitstellen ge-
schaffen werden, in der Periode 2015 bis 2020 sogar nur 64.  

Trotz des stagnierenden Wachstums in der Periode 2011-2020 konnten mehrere Gemeinden auch stei-
gende Werte registrieren: Die Gemeinden Thierachern, Seftigen, Steffisburg und Uetendorf verzeichne-
ten signifikante Wachstumsraten (+6%, +7%, +8% und +10%). In den anderen Agglomerationsgemeinden 
überschritten die Änderungsraten in dieser Periode nirgends ±3%, insgesamt verzeichneten 4 Gemein-
den negative Werte.  

 

Zukünftige Entwicklung - Trend 2040 

Das Szenario zur Beschäftigungsentwicklung stammt, so wie auch die Bevölkerungsprognose, aus dem 
kantonalen Gesamtverkehrsmodell. Es rechnet bis 2040 mit 38'724 Vollzeitstellen in der Agglomeration 
Thun, was einer Zunahme von rund 5% oder ca. 2'000 Vollzeitstellen entsprechen würde. Im Vergleich 
zur Bevölkerungsentwicklung von rund 7% ist das Beschäftigungswachstum somit geringer.  

 

 Absolute Zahlen  Entwicklung 

Gemeinde 2011 2015 2020 2040  2011-2015 2015-2020 2020-2040 

Spiez пΩмсс пΩлпс пΩнсн пΩнос  -2.87% 5.34% -0.61% 

Seftigen 478 520 513 418  8.73% -1.28% -18.56% 

Uttigen 248 197 208 161  -20.56% 5.73% -22.74% 
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Heimberg мΩтнн мΩумп мΩттр мΩфпр  5.36% -2.17% 9.60% 

Hilterfingen 625 631 641 663  0.99% 1.57% 3.50% 

Oberhofen 452 482 443 487  6.71% -8.08% 9.92% 

Steffisburg пΩпфр пΩутп пΩууу пΩфтс  8.45% 0.27% 1.80% 

Thierachern 290 296 307 259  2.38% 3.70% -15.77% 

Thun нмΩпон нмΩлру нлΩуфф ннΩуфн  -1.74% -0.76% 9.53% 

Uetendorf нΩпуп нΩсум нΩтну нΩсус  7.94% 1.74% -1.52% 

Total осΩофм осΩслм осΩсср оуΩтнп  0.58% 0.17% 5.62% 

Tabelle 4 Prognose Erwerbstätige 2012-2030 nach Vollzeitäquivalent 
 Datenquelle: Datenbank RGSK&AP, Kanton Bern 2023 

3.2.3 Bevölkerungs- und Beschäftigungskonzentration 

Fazit Bevölkerungs- und Beschäftigungskonzentration: 

Á Die bevölkerungsreichen Gebiete der Agglomeration Thun befinden sich in der Innenstadt 
und in den dicht bebauten Quartieren nördlich und im Südwesten der Stadt Thun, entlang 
der Korridore der Buslinien 1 und 3 zwischen Thun und Steffisburg bzw. Heimberg sowie ver-
einzelt in Spiez. 

Á Die bedeutenden Beschäftigungskonzentrationen befinden sich ebenfalls in der Thuner In-
nenstadt, in den grösseren Arbeitszonen der Region sowie vereinzelt in den Ortskernen (Stef-
fisburg, Spiez). 

Á Rund 75 Prozent der Einwohner und sogar rund 84 Prozent der Arbeitsplätze liegen in den 
ÖV-EGK A bis C und gelten somit als gut bis sehr gut erschlossen. 

 

Die besonders bevölkerungsreichen Gebiete der Agglomeration Thun befinden sich in der Innenstadt 
und in den dicht bebauten Wohnquartieren nördlich und im Südwesten der Stadt Thun, entlang der 
Korridore der Buslinien 1 und 3 zwischen Thun und Steffisburg bzw. Heimberg sowie vereinzelt in Spiez. 
Weniger dicht ist die Besiedlung entlang der Hänge des rechten Seeufers und in den peripheren Sied-
lungsgebieten. 

Die bedeutenden Beschäftigungskonzentrationen befinden sich ebenfalls in der Thuner Innenstadt, in 
den grösseren Arbeitszonen der Region sowie vereinzelt in den Ortskernen (Steffisburg, Spiez). Kleinere 
Beschäftigungskonzentrationen gibt es auf der rechten Seeseite sowie in Uttigen und Thierachern. 
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Abbildung 13 Einwohnerdichte (Stand 2022) und ÖV-Güteklassen (Stand 2023) 
 Datenquellen: Eidgenössische Volkszählung 2022, BFS GEOSTAT; Geoportal Kanton Bern 
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Abbildung 14 Beschäftigtendichte (Stand 2022) und ÖV-Güteklassen (Stand 2023) 
 Datenquellen: Statistik der Unternehmensstruktur (STATENT) 2022, BFS GEOSTAT; Geoportal Kanton Bern 

 

Die Hektarrasterdarstellungen (Abbildung 13 und Abbildung 14) zeigen, dass die dicht besiedelten Ge-
biete grösstenteils gut oder zumindest genügend mit dem öffentlichen Verkehr erschlossen sind (mind. 
ÖV-EGK D). Dies belegt auch die Statistik: Rund 75 Prozent der Einwohner und sogar rund 84 Prozent 
der Arbeitsplätze liegen in den ÖV-EGK A bis C (gemäss ÖV-EGK Kanton Bern). 

 

ÖV-EGK Einwohner Arbeitsplätze 

 Absolut Anteil in % Absolut Anteil in % 

A 2'876 2.9 3'849  10.5 

B 49'654 50.4 19'492  53.2 

C 21'021 21.3 7'270  19.8 
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D 17'352 17.6 3'547  9.7 

E 2'397 2.4 613 1.7 

F 228 0.2 34 0.1 

keine 5'016  5.1 1'861  5.1 

Total 98'544 100 36'665 100 

Tabelle  Bevölkerung und Arbeitsplätze nach ÖV-EGK (Kanton Bern) in der Agglomeration Thun im Jahr 2020, Erhe-
bungen AGR 2021. Quelle: Datenbank RGSK&AP, Kanton Bern 2023. 

3.2.4 Bauzonenstatistik 

Fazit Bauzonenstatistik: 

Á Die flächenmässig grössten Anteile der bestehenden Wohn-, Misch- und Kernzonen (WMK) 
liegen in der Stadt Thun (39%) und in den urbanen Kerngebieten (37%) der Agglomeration, 
insb. in Spiez und Steffisburg. In diesen Gebieten leben rund 80 Prozent der Bevölkerung. 

Á Das Bild bei den Arbeitszonen ist ähnlich. Hier fallen jedoch die grossen Arbeitszonen und 
damit die wirtschaftliche Bedeutung der Gemeinden Uetendorf und Heimberg auf. 

Á Insgesamt verfügt die Agglomeration Thun noch über rund 158 ha unüberbaute Bauzonen, 
davon 88 ha WMK und 42 ha in Arbeitszonen. 

Á Der grösste Teil der Reserven ς rund 67 Prozent der WMK und 94 Prozent der Arbeitszonen 
ς liegen in der Stadt Thun oder in den urbanen Kerngebieten. Auffallend sind die grossen 
WMK-Reserven in der Gemeinde Hilterfingen. 

Á Der grosse Teil der unüberbauten WMK und Arbeitszonen liegt in den ÖV-Erschliessungsgü-
teklassen (EGK) A, B und C (rund 64%) und gilt als gut erschlossen. 

Á Rund 26 Prozent sind mässig erschlossen (ÖV-EGK D) und ca. 10 Prozent weisen gar keine ÖV-
Erschliessung auf.  

 

Gesamtfläche der Wohn-, Misch- und Kernzonen 

Die Fläche der Wohn-, Misch- und Kernzonen (WMK) betrug im Jahr 2022 rund 1'548 ha. Die Gemein-
den mit den grössten WMK-Flächen sind Thun (604 ha), Spiez (252 ha) und Steffisburg (229 ha). Die 
Verteilung gemäss den Raumtypen im kantonalen Richtplan ist wie folgt: 

 

Raumtyp Wohn-, Misch- und Kernzonen 

 ha Anteil in % 

Kantonales Zentrum 2. Stufe (Stadt Thun) 604.3 39.0 

Urbane Kerngebiete 569.3 36.8 

Agglomerationsgürtel und Entwicklungsachsen 331.2 21.4 

Zentrumsnahe ländliche Räume 43 2.8 

Total 1'547.9 100 

Tabelle 5 Fläche Wohn-, Misch- und Kernzonen in der Agglomeration Thun, Erhebungen AGR 2021. Quelle: Daten-
bank RGSK&AP, Kanton Bern 2023. 

 

Von den 98'985 Einwohnenden in der Agglomeration Thun leben 93'436 in den Wohn-, Misch- und 
Kernzonen (WMK). 45.5% davon im kantonalen Zentrum 2. Stufe (Stadt Thun), 35.8% in den urbanen 
Kerngebieten, 16.4% im Raumtyp Agglomerationsgürtel und Entwicklungsachsen und 2.4% im zent-
rumsnahen ländlichen Raum. 
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Gesamtfläche Arbeitszonen 

2022 betrug die Fläche der Arbeitszonen in der Agglomeration Thun 314.5 ha. Die Gemeinden mit den 
grössten WMK-Flächen sind Thun (153 ha), Spiez (54 ha), Uetendorf (39 ha) und Heimberg (32ha). Die 
Verteilung gemäss den Raumtypen im kantonalen Richtplan ist wie folgt: 
 

Raumtyp Arbeitszonen überbaut 

 ha Anteil in % 

Kantonales Zentrum 2. Stufe (Stadt Thun) 153.4 48.8 

Urbane Kerngebiete 111.0 35.3 

Agglomerationsgürtel und Entwicklungsachsen 49.3 15.7 

Zentrumsnahe ländliche Räume 0.8 0.2 

Total 314.5 100 

Tabelle 6 Fläche Arbeitszonen in der Agglomeration Thun nach Raumtyp, Erhebungen AGR 2021. Quelle: Datenbank 
RGSK&AP, Kanton Bern 2023. 

 

Unüberbaute Bauzonen 

In der Agglomeration Thun waren 2022 insgesamt noch rund 158 ha unüberbaute Baulandreserven vor-
handen, davon 88 ha in Wohn-, Misch und Kernzonen (WMK) sowie 42 ha in Arbeitszonen. Die grössten 
Anteile der Reserven befinden sich in Thun, Spiez, Steffisburg sowie Hilterfingen, das als kleine Ge-
meinde über nicht unerhebliche Reserven in den WMK verfügt. 

 

 Unüberbaute Bauzonen 

Gemeinde WMK  
(ha) 

Arbeitszonen 
(ha) 

ZöN  
(ha) 

Weitere Zonen 
(ha) 

Total  
(ha) 

Spiez 19.0 6.5 2.8 1.0 29.3 

Seftigen 0.6 0.3 0.2 0.0 1.0 

Uttigen 1.8 0.0 0.0 0.0 1.8 

Heimberg 5.5 2.6 1.3 0.0 9.4 

Hilterfingen 12.5 0.0 3.2 0.0 15.7 

Oberhofen 4.2 0.0 0.5 0.0 4.7 

Steffisburg 7.8 5.7 1.8 0.0 15.4 

Thierachern 4.9 0.0 0.0 0.0 4.9 

Thun 26.4 24.6 12.2 0.0 63.2 

Uetendorf 5.2 2.2 4.9 0.0 12.3 

Total  87.9 41.9 26.9 1.0 157.7 

Tabelle 7 Unüberbaute Reserven Wohn-, Misch- und Kernzonen und Arbeitszonen in der Agglomeration Thun nach 
Gemeinde, Erhebungen AGR 2021. Quelle: Datenbank RGSK&AP, Kanton Bern 2023. 

 

Lage der unüberbauten Wohn-, Misch- und Kernzonen  

Die unüberbauten WMK sind über die gesamte Agglomeration verteilt. Gemessen an den Bevölke-
rungsanteilen verfügen die Stadt Thun und die Gemeinden der urbanen Kerngebiete über unterdurch-
schnittliche Reserven an unüberbauten WMK. In den Raumtypen Agglomerationsgürtel und Entwick-
lungsachsen und zentrumsnahe ländliche Gebiete sind die Reserven im Verhältnis zur Bevölkerung 
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überdurchschnittlich. Grössere zusammenhängende Flächen sind in erster Linie in den regionalen 
Wohnschwerpunkten gemäss RGSK TOW zu finden. 

 

Raumtyp Wohn-, Misch- und Kernzonen unüberbaut 

 ha Anteil in % 

Kantonales Zentrum 2. Stufe (Stadt Thun) 26.4 30.0 

Urbane Kerngebiete 32.3 36.7 

Agglomerationsgürtel und Entwicklungsachsen 24.3 27.7 

Zentrumsnahe ländliche Räume 4.9 5.6 

Total 87.9 100 

Tabelle 8 Unüberbaute Wohn-, Misch- und Kernzonen in der Agglomeration Thun nach Raumtyp, Erhebungen AGR 
2021. Quelle: Datenbank RGSK&AP, Kanton Bern 2023. 

 

Lage der unüberbauten Arbeitszonen 

Unüberbaute Arbeitszonen sind primär in der Stadt Thun sowie den urbanen Kerngebieten zu finden. 
Die vorhandenen Reserven fokussieren sich stark auf die Arbeitsschwerpunkte und Umstrukturierungs-
gebiete der Agglomeration. Insgesamt verfügt die Agglomeration Thun über eher geringe Arbeitszo-
nenreserven, was die Ansiedelung und Expansion von Gewerbe erschwert. Zudem liegen gemäss der 
kantonalen Arbeitszonenbewirtschaftung auf Teilen der hier berücksichtigten Parzellen bereits Bau-
projekte vor oder die Parzellen sind aufgrund fehlender Grundeigentümerbereitschaft oder fehlender 
Erschliessung blockiert.   

 

Raumtyp Arbeitszonen unüberbaut 

 ha Anteil in % 

Kantonales Zentrum 2. Stufe (Stadt Thun) 24.6 58.7 

Urbane Kerngebiete 14.9 35.6 

Agglomerationsgürtel und Entwicklungsachsen 2.4 5.7 

Zentrumsnahe ländliche Gebiete 0.0 0.0 

Total 41.9 100 

Tabelle 9 Unüberbaute Arbeitszonen in der Agglomeration Thun nach Raumtyp, Erhebungen AGR 2021. Quelle: Da-
tenbank RGSK&AP, Kanton Bern 2023. 

 

ÖV-Erschliessung der unüberbauten Wohn-, Misch- und Kern- sowie Arbeitszonen 

Der grosse Teil der unüberbauten WMK und Arbeitszonen liegt in den ÖV-Erschliessungsgüteklassen 
(EGK) A, B und C (rund 64%) und ist somit gut erschlossen. In der ÖV-EGK A liegen nur die bahnhofsna-
hen Reserven in Thun und Spiez. Rund 26 Prozent sind mässig erschlossen (EGK D). Auffallend ist, dass 
fast 7 ha unüberbaute WMK und 6 ha unüberbaute Arbeitszone keine ÖV-EGK aufweisen. Diese Flä-
chen liegen vor allem in den Gemeinden Spiez, Uetendorf und Uttigen. 

 

 
Unüberbaute Bauzonen  

ÖV-EGK WMK (ha) Arbeitszonen (ha) Total (ha) 

A 4.2 1.1 5.3 
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B 26.8 10.9 37.7 

C 25.7 14.5 40.2 

D 24.5 9.4 33.9 

keine 6.7 6.0 12.7 

Tabelle 10 Unüberbaute WMK sowie Arbeitszonen in der Agglomeration Thun nach ÖV-EGK, Erhebungen AGR 2021. 
Quelle: Datenbank RGSK&AP, Kanton Bern 2023. 

 

 

 
Abbildung 15 Baulandreserven (2022) und ÖV-Erschliessung (2023), Datenquelle: Geoportal Kanton Bern 
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3.2.5 Siedlungsdichte und Reserven im Bestand 

Fazit Siedlungsdichte und Reserven im Bestand: 

Á Die Agglomeration Thun weist ein geringes Dichtegefälle zwischen dem Zentrum und den pe-
ripheren Gemeinden auf. Zentrumsgemeinden wie Thun und Spiez erreichen den gemäss 
Richtplan geforderten Dichterichtwert für ihren Raumtyp nicht. Dies deutet das grosse Po-
tenzial zur Siedlungsentwicklung nach innen in diesen Räumen an. 

Á Die Statistik berücksichtigt die lokalen Gegebenheiten (Strukturgebiete, Grundeigentumsver-
hältnisse etc.) nur ungenügend. Eine substanzielle Innenentwicklung wird vorwiegend in den 
grösseren Umstrukturierungs- und Verdichtungsgebieten der Agglomeration möglich sein. 

 

Das Mass der Dichte wird im kantonalen Richtplan über die Anzahl Raumnutzende (Einwohnende und 
Vollzeitäquivalente Beschäftigte in den WMK) pro Hektare definiert. Die Berechnungen zeigen auf, dass 
die Hälfte der Gemeinden der Agglomeration Thun den gemäss Raumtyp erforderlichen Dichterichtwert 
nicht oder nur knapp erreichen (vgl. Abschnitt Flächenbedarf Wohnen). Dies trifft in besonderem Masse 
auch auf Kerngemeinden wie die Stadt Thun oder die Gemeinde Spiez zu. Dafür weisen einzelne Aus-
sengemeinden, wie Thierachern oder Seftigen, eine Dichte auf, die den geforderten Mindestwert klar 
übersteigt. Im Fall von Thierachern liegt die Dichte sogar über dem Wert des nächsthöheren Raumtyps. 
Diese Beispiele verdeutlichen das insgesamt geringe Dichtegefälle zwischen dem Zentrum und den pe-
ripheren Gebieten der Agglomeration und deuten auf die grossen Potenziale zur Siedlungsentwicklung 
nach innen in diesen Räumen hin. 

Gleichzeitig sind die statistischen Werte auch zu relativieren, da diese die lokalen Gegebenheiten (Be-
standeszonen, Strukturgebiete, Einfamilienhauszonen, heterogene und kleinräumige Grundeigen-
tumsstrukturen etc.) nur ungenügend berücksichtigen. Eine substanzielle Innenentwicklung wird des-
halb vorwiegend in den grösseren Umstrukturierungs- und Verdichtungsgebieten der Agglomeration 
möglich sein. 

2018 wurden im Rahmen des Projekts «Leitfaden für eine qualitätsvolle Siedlungsentwicklung nach in-
nen (SEin)» durch den ERT bei den Gemeinden weitergehende Informationen zu den unüberbauten 
Bauzonen eingeholt (Eigentumsverhältnisse, Realisierungsstand und -hindernisse sowie Zeitpunkt der 
Verfügbarkeit). Folgende, grundsätzlich immer noch gültigen, Schlüsse konnten 2019 gezogen werden:  

Á Nur knapp ein Fünftel der freien Flächen liegen innerhalb von regionalen Entwicklungsgebieten 
(Wohnschwerpunkte, Umstrukturierungsgebiete).  

Á Knapp 40% der freien Parzellen sind grösser als 1'000 m2, was ca. 70% der Gesamtfläche der 
inneren Reserven entspricht. Davon sind nur 4% der Parzellen grösser als 5'000 m2.  

Á Fast 80% der Gesamtflächen der inneren Reserven sind im Besitz von privaten Personen und 
Unternehmen. Nur rund 15% der Reserven gehören einer öffentlichen Institution. 

Á Zudem sind für 80% der Parzellen keine Entwicklungsvorhaben bekannt. Zumeist fehlt der Wil-
len der Grundeigentümer, die Parzellen zu überbauen. 

3.2.6 Bauzonenbedarf 

Fazit Bauzonenbedarf: 

Á Die Agglomeration Thun verfügt über einen theoretischen Wohnbaulandbedarf von 131 ha. 
Nach Abzug der Baulandreserven und der Abzüge aufgrund nicht erreichter Dichterichtwerte 
verbleibt ein effektiver Baulandbedarf von 21 ha. 

Á Somit kann nur ein Sechstel des Wohnbaulandbedarfs durch Neueinzonungen gedeckt wer-
den. Zentrumsgemeinden wie Thun und Spiez dürfen aktuell keine Einzonungen vornehmen. 
Dies zeigt die hohe Bedeutung der Siedlungsentwicklung nach innen für die Agglomeration 
auf. 
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Á Zum Flächenbedarf Arbeiten liegen keine Berechnungen vor. Dieser richtet sich nach der kan-
tonalen Arbeitszonenbewirtschaftung. 

Á Die Entwicklung der Arbeitszonen wird schwerpunktmässig auf die kantonalen Entwicklungs-
schwerpunkte (ESP) und auf die regionalen Arbeitsschwerpunkte gemäss den Regionalen Ge-
samtverkehrs- und Siedlungskonzepten (RGSK) gelenkt. 

Á Herausforderungen bestehen bezüglich der rechtzeitigen Mobilisierung dieser Areale. 
 

Flächenbedarf für Wohnen 

Die Berechnung des 15-jährigen Wohnbaulandbedarfs richtet sich nach dem kantonalen Richtplan (Mas-
snahmenblatt A_01 Baulandbedarf Wohnen bestimmen). Für die verschiedenen Raumtypen werden dif-
ferenzierte Entwicklungsziele formuliert. Die Berechnung ergibt für die Agglomeration Thun einen the-
oretischen Wohnbaulandbedarf von 131 Hektaren. Nach Abzug der Baulandreserven (74 ha) und den 
Abzügen aufgrund der ungenügenden Dichte bei denjenigen Gemeinden, die den geforderten Dichte-
richtwert nicht erreichen, verbleibt ein Wohnbaulandbedarf von effektiv 21.3 Hektaren. 

Durch Neueinzonungen können somit nur rund 16% des theoretischen Baulandbedarfs gedeckt werden. 
Fünf Agglomerationsgemeinden, darunter die Stadt Thun, dürfen keine Einzonungen vornehmen. Sie 
müssen aufgrund zu grosser innerer Reserven ihre Entwicklung ausschliesslich über die Siedlungsent-
wicklung nach innen abdecken.  

 

Flächenbedarf für Arbeiten 

Die Ausscheidung von Arbeitszonen richtet sich nach dem Massnahmenblatt A_05 (Baulandbedarf Ar-
beiten bestimmen) des kantonalen Richtplans. Im Gegensatz zum Wohnbaulandbedarf wird der Bedarf 
nach Arbeitszonen nicht nach rein rechnerischen Kriterien ermittelt, sondern nach den Bestimmungen 
der Arbeitszonenbewirtschaftung des Kantons Bern. Die Entwicklung der Arbeitszonen wird schwer-
punktmässig auf die kantonalen Entwicklungsschwerpunkte (ESP), strategischen Arbeitszonen (SAZ) und 
auf die regionalen Arbeitsschwerpunkte gemäss den Regionalen Gesamtverkehrs- und Siedlungskonzep-
ten (RGSK) gelenkt. Dort soll genügend Raum für die An- und Umsiedlung von Betrieben zur Verfügung 
stehen. Ausserhalb dieser Standorte ist die Grösse der Arbeitszonen primär auf den lokalen Bedarf und 
die Bedürfnisse der bereits ansässigen Betriebe auszurichten. 

Grundsätzlich bestehen in der Agglomeration noch grössere Flächen in bestehenden Arbeitszonen, ins-
besondere im ESP Thun Nord. Die Herausforderung besteht darin, dass diese Flächen kurz- bis mittel-
fristig nur teilweise zur Verfügung stehen. Es fehlen zudem verlässliche Prognosen zum Bedarf sowie 
qualitative Einschätzungen zu den Bedürfnissen der Wirtschaft und zum Arbeitszonenangebot.  

3.2.7 Schwerpunkte und Potenziale der Siedlungsentwicklung 

Fazit Schwerpunkte und Potenziale der Siedlungsentwicklung: 

Á Die Agglomeration Thun verfügt über grosse Einwohner- und Arbeitsplatzpotenziale in den 
regionalen Entwicklungsgebieten, die im RGSK festgelegt sind. 

Á In den im AP 5 festgelegten Gebieten besteht ein Gesamtpotenzial für rund сΨллл !ǊōŜƛǘǎπ
plätze und уΨллл 9ƛƴǿƻƘƴŜǊΦ 

Á Im A- und B-Horizont des AP 5 steht nur ein Teil dieses Potenzials zur Verfügung, da die Ge-
biete teilweise längere Entwicklungszeiträume aufweisen. 

 

Die Agglomeration Thun verfügt über eine grosse Vielfalt von potenziellen Entwicklungsgebieten. Diese 
sind im Regionalen Gesamtverkehrs- und Siedlungskonzept (RGSK) mit unterschiedlichen Koordinations-
ständen behördenverbindlich genehmigt. 
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Die nachfolgende Abbildung zeigt eine Übersicht über die regionalen Entwicklungsgebiete aus dem RGSK 
TOW 2021. Zusätzlich sind die für den A oder frühen B Horizont vorgesehenen Entwicklungsgebiete des 
AP 5. Generation vermerkt. 

 

 
Abbildung 16 Siedlungsentwicklungsgebiete (RGSK 2021) und ÖV-Erschliessung (2023), Datenquelle: Geoportal Kanton 
Bern 
 

In der folgenden Tabelle werden für die vermerkten AP 5. Generation Entwicklungsgebiete das Ein-
wohner- und Arbeitsplatzpotenzial dargelegt. Insgesamt werden mit dem Abschluss der Gebietsent-
wicklungen, von welchen Teilgebiete in den Umsetzungshorizonten A und B des AP 5 sind, über 6'000 
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Arbeitsplätze und Wohnraum für über 8'000 Personen geschaffen. Im A- und B-Horizont steht nur ein 
Teil dieses Potenzials zur Verfügung. 

 

 Gebiet Kant. 
RP  
Eintrag 

 Potenzial Umsetzungs- 
horizont 

  Verdichtungs- und Umstrukturierungsgebiete 

1 Heimberg, Gesamt-
entwicklung Bahnhof 

ja  EW: ҌмΩсул 
AP:      +140 

A/B 

2 Steffisburg, Schwäbis 
Cremo 

nein  EW:     +200 
AP: noch offen 

A 

3 Thun, ESP Thun Nord ja  EW:    +250 
AP:  ҌсΩолл 

A/B 

4 Thun, Bahnhof West 
/ Güterbahnhof 
(ohne oder mit Gü-
terbhf.) 

ja  EW:    +350 / +875 
AP:     +200 / +550 

A/B 

5 Thun, ESP Bahnhof 
Thun 

ja  EW:    +500 
AP:     +550 

A/B 

6 Spiez, Entwicklung 
Zentrum Spiez 

offen  EW: noch  
offen 
AP: noch offen 

B 

 Regionale Wohnschwerpunkte 

7 Steffisburg, Hodel-
matte / Au 

nein  EW: noch offen 
AP:   ς 

A 

8 Thun, Bläuerstrasse nein  EW: ҌмΩнрл 
AP:   ς 

A/B 

 Regionale Arbeitsschwerpunkte 

9 Steffisburg, ESP 
Bahnhof  
Steffisburg 

ja  EW:  ς 
AP:    +800 

A 

 Vorranggebiete Siedlungserweiterung Wohnen 

10 Thun, Siegenthaler-
gut 

ja  EW: ҌмΩорл 
AP:     +150 

A/B 

 Vorranggebiete Sport, Freizeit und Tourismus 

11 Thun, Weststrasse 
Nord 

nein  EW:  ς 
AP:   ς 

A/B 

Tabelle 11 Bevölkerungs- und Arbeitsplatzpotenzial in den Siedlungsentwicklungsgebieten des AP 5. Generation 

3.2.8 Verkehrsintensive Einrichtungen 

Bei verkehrsintensiven Vorhaben (ViV) handelt es sich um Bauten und Anlagen, die aufgrund des von 
ihnen induzierten Verkehrs erhebliche Auswirkungen auf Raum, Umwelt und die Verkehrsqualität haben 
(vgl. RPG Art. 8). Für die Abstimmung von Siedlung und Verkehr ist die optimale Lage von verkehrsinten-
siven Vorhaben wichtig. Der kantonale Richtplan 2030 verlangt, dass solche Standorte möglichst zentral 
liegen und optimal erschlossen sein müssen. Die zu berücksichtigenden Planungsgrundsätze legt er im 
Massnahmenblatt B_01 fest.  
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Die Standorte werden nach Fahrtenobergrenze in kantonale Standorte mit Richtplaneintrag (>5'000 
Fahrten/Tag) und regionale Standorte (>2'000 Fahrten/Tag) unterschieden. In der Agglomeration Thun 
bestehende die folgenden ViV-Standorte: 

Á Thun Süd (Kantonaler Standort) 

Á Megastore Heimberg (Kantonaler Standort) 

Á Thun Innenstadt / Spital (Regionaler Standort) 

Á Zentrum Spiez (Regionaler Standort) 

Á Strättligenmarkt Thun (bestehende ViV-Anlage) 
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3.3 Landschaft und Umwelt 

Fazit Landschaft und Umwelt: 

Á Die Uferbereiche des Thunersees und der Flussufer sowie die stadtnahen Erholungsgebiete 
sind vielseitigen Nutzungsansprüchen und einer steigenden Nachfrage ausgesetzt. Dadurch 
entstehen Konflikte zwischen Siedlung, Erholung, Landwirtschaft und Naturschutz. 

Á Strukturen im kleineren Massstab verbinden die grösseren Naherholungsgebiete durch das 
Siedlungsgebiet hindurch. Diese Trittsteine sind mit der zunehmenden Entwicklung nach In-
nen gefährdet. 

Á Aufgrund der Verkehrsentwicklung ist anzunehmen, dass durch die Verkehrszunahme auf 
den Achsen in der Verlängerung des Bypasses die Lärmbelastungen zugenommen haben. 

Á Mit der Zunahme der globalen Temperatur und der verdichteten Siedlungsentwicklung ist 
dem Klima und der damit verbundenen Aufenthaltsqualität im Siedlungsraum mehr Beach-
tung zu schenken. 

3.3.1 Landschaftsräume 

Thun und Kerngebiet der Agglomeration 

Die Altstadt von Thun mit dem prägnanten Schlossberg bildet landschaftlich das Zentrum der Agglome-
ration, direkt am historisch bedeutenden Ausfluss der Aare aus dem Thunersee. Fingerförmig daran an-
grenzend reihen sich die Siedlungsgebiete von Steffisburg, Heimberg und Uetendorf im Norden sowie 
von der rechten Seeseite Hilterfingen und Oberhofen und von der linken Spiez im Süden. Prägend für 
den Raum in der Schwemmebene von Aare und Kander sind die dichte Überbauung, die Verkehrsinfra-
struktur und die teils scharfen Kontraste zu den angrenzenden ländlichen Gebieten. 

Trotz der starken Besiedelung beherbergt auch der Agglomerationsraum mehrere besonders wertvolle 
Lebensräume für Pflanzen und Tiere. Gewässerbezogen sind hier einerseits die Aare unterhalb Thuns 
und die Flachuferlandschaft am linken Thunerseeufer zu nennen. In diesen Gebieten befinden sich u. a. 
die bedeutendsten Laich-, Brut- und Aufzuchtgebiete von Amphibien, Fischen und Wasser- sowie Sumpf-
gebietsvögeln am Thunersee.  Das untere Seebecken ist ein wichtiges Überwinterungsgebiet für Was-
servögel. Die Thuner Allmend beherbergt, auch bedingt durch die militärische Nutzung und die dadurch 
begrenzten Zutrittsmöglichkeiten, weitere wichtige Trocken- und Feuchtstandorte, welche Lebens-
räume für Reptilien, Orchideen und Insekten bieten. 

 
Abbildung 17 Blick von Seeallmend in Richtung Niesen 

 
Abbildung 18 Der Waffenplatz Thun ist für Zivilpersonen 

nur beschränkt nutzbar 

 

Die hohe Wohnqualität und die attraktiven Erholungsgebiete führen zu einer starken Frequentierung 
der Uferbereiche des Thunersees. Es bestehen teilweise Konflikte zwischen Siedlung, Erholung und 
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Naturschutz. Auch der See selbst wird ς speziell in der Sommerzeit ς stark beansprucht, was den Druck 
auf die sensiblen Uferbereiche zusätzlich von der Seeseite her erhöht. Ebenfalls eine wichtige Bedeutung 
für die Naherholung haben die Landschaftsräume im Südwesten der Stadt Thun mit den Allmenden und 
den angrenzenden Wäldern rund um den Glütschbach sowie die Ufer von Aare und Zulg.  

Obwohl die Anzahl Betriebe laufend abnimmt, werden in der Agglomeration Thun nach wie vor land-
wirtschaftliche Güter produziert. Dies führt entlang den Siedlungsrändern, insbesondere in Thun-Süd-
west und Steffisburg, teilweise zu Konflikten mit der Naherholung und der Siedlungsentwicklung. 

 

Spiez und linkes Seeufer 

Spiez weist im Kern bereits städtischen Charakter auf. Die Schlossanlage mit seinen Gärten und dem 
Rebbau am Spiezberg setzt kulturhistorische Akzente. Die Teilregion im Hinterland ist eher dünn besie-
delt. Die Gebiete in Seenähe sind attraktive Wohnlagen, dienen aber auch der Erholung. Es gibt bedeu-
tende Verkehrsträger, die durch die Teilregion verlaufen, so die internationale Lötschberg-Eisenbahnli-
nie und die Autobahn A8.  

Eine geologische Besonderheit stellt die Kander dar, die heute durch die Kanderschlucht und durch das 
Kanderdelta in den Thunersee geleitet wird. In Kombination mit den Autobahnen und den Eisenbahnli-
nien stellt der landschaftliche Einschnitt der Kanderschlucht ein Ausbreitungshindernis für Wildtiere dar. 
Die Kanderauen haben eine grosse landschaftlich-ökologische Bedeutung.  

Das linke Thunerseeufer ist über weite Strecken besiedelt und stark genutzt, so dass der naturnahen 
Uferlandschaft im Gebiet des Spiezbergs und den offen wirkenden Gebieten zwischen Spiez und Einigen 
ein besonderer landschaftlicher und ökologischer Wert zukommt. Die Attraktivität des Gebiets und die 
vielen Möglichkeiten für Erholungsnutzungen rund um den Spiezberg, speziell in Zusammenhang mit 
dem Hafen und der Spiezer Bucht (Abbildung 20) bis nach Faulensee, setzen jedoch auch diesen Natur-
raum unter Druck. Die landwirtschaftliche Nutzung reicht von den Reben am Spiezberg über Wiesen und 
Weiden bis zum Ackerbau in der meliorierten Ebene vor Wimmis. 

  

Abbildung 19 Blick vom Schloss Spiez in Richtung Nie- 
  sen 

Abbildung 20 Spiezer Bucht, Quelle: bucht-spiez.ch 

 

Moränenlandschaft Stockental und Thuner Westamt 

Von Thun steigt das Gelände in westlicher Richtung zuerst an und fällt gegen das Stockental wieder ab. 
Begrenzt wird das Tal durch die steil ansteigenden und grösstenteils bewaldeten Flanken der Stockhorn-
kette und des Niesens. Die Teilregion ist dünn besiedelt, hat aber eine grosse Wohnqualität. Dörfer, 
Weiler und zerstreute Einzelhöfe sorgen für den Charme einer ländlich-lieblichen Kulturlandschaft in 
Stadtnähe. 

Im Dreieck zwischen Thun, dem Stockental und der nördlichen Regionsgrenze besteht die grösste und 
wohl ausgeprägteste Drumlinlandschaft der Schweiz (Abbildung 21), welche die eiszeitliche 
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Vergletscherung hervorgebracht hat. Trotz der mehrheitlichen Entwässerung und Kultivierung der Land-
schaft zur landwirtschaftlichen Nutzung gibt es nach wie vor einige prächtige Kleinseen mit naturnahen 
Uferlandschaften. Amsoldinger- und Überschisee bilden den Kern der Moorlandschaft Nr. 336 «Amsol-
dingen» (Abbildung 22) von besonderer Schönheit und von nationaler Bedeutung. Nicht zuletzt deswe-
gen ist das Westamt mit seinen Wander- und Bergwegen sowie Velorouten ein beliebtes Naherholungs-
gebiet. 

 

 
Abbildung 21  Drumlinlandschaft 

 

Abbildung 22  Amsoldingersee 

 

Oberes Gürbetal und Seftigen 

Beim Gürbetal handelt es sich um eine weite Ebene, die intensiv landwirtschaftlich genutzt wird. Die 
Siedlungen haben sich am Westrand des Tals entwickelt, wo auch die Hauptachsen von Strasse und Bahn 
verlaufen (Abbildung 23). Bis auf ihren Oberlauf ist die Gürbe auf ihrem gesamten Lauf vollständig ver-
baut oder korrigiert, bietet aber trotzdem einen gewissen Reiz für Naherholungssuchende. Die Böden 
sind fruchtbar und erlauben Acker-, Futter- und Gemüsebau, speziell auch den Anbau von Weisskohl, 
die Spezialität der Region. 

 

Zulgtal und rechtes Seeufer 

Im Nordosten der Region steigt das Gelände steil an und geht in eine hügelige Landschaft über. Besied-
lung und Nutzung der Teilregion konzentrieren sich primär entlang dem Thunersee. Dörfer, Weiler und 
Einzelhöfe finden sich weit verstreut über die Kulturlandschaft.  

Das vom Thunersee abgesetzte, mehrheitlich bewaldete Hinterland (oberhalb von Gunten über den Grü-
sisberg und Goldiwil bis auf den Hartlisberg) hat zahllose Einschnitte und Täler (Zulg und weitere Bach-
läufe) sowie naturnahe und wenig beeinträchtigte Gewässer, die landschaftlich und ökologisch sehr 
wertvoll sind. 

Mehrere Schlösser und Landsitze am Thunersee zeugen davon, dass die Teilregion seit langer Zeit sehr 
beliebt ist. Das stark genutzte, stadtnahe Erholungsgebiet beherbergt Wander- und Velorouten sowie 
zahlreiche Badeplätze. Das rechte Thunerseeufer ist fast durchgehend zugänglich ς einzig zwischen der 
Schiffländte in Hünibach und dem Bootshafen Eichbühl in Hilterfingen besteht eine Lücke. 

Das Thuner Ostamt ist mit seinen grossen landwirtschaftlichen Nutzflächen und Betrieben ein Vorrang-
gebiet für die Viehwirtschaft. 
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Abbildung 23 Seftigen mit intensiv genutztem Gürbe- 
  tal im Hintergrund, Quelle: Seftigen.ch 

Abbildung 24 Rechtes Seeufer auf Höhe Hilterfingen 

 

 

Landschaftsqualitäts- und Vernetzungsprojekte 

Infolge der Einführung der Landschaftsqualitätsbeiträge durch das Bundesamt für Landwirtschaft, hat 
die Abteilung Naturförderung des Kantons Bern das Landschaftsqualitätsprojekt ERT entwickelt. Vernet-
zungsprojekte haben zum Ziel, die natürliche Artenvielfalt (lokale Ziel- und Leitarten) auf Landwirt-
schaftsflächen zu erhalten. Die dritte Umsetzungsperiode der Vernetzungsprojekte nach Direktzahlungs-
verordnung im Kanton Bern läuft Ende 2024 aus, ab dem 01.01.2025 startet die Übergangsphase mit 
bestehenden Bestimmungen, welche voraussichtlich ein Jahr dauern wird. Somit startet die nächste Pe-
riode 2025 und wird wiederum 8 Jahre dauern. Die Massnahmenanforderungen zum Programm Land-
schaftsqualität laufen im Kanton Bern bis Ende 2025 unverändert weiter. 

In den Projektberichten des Kantons Bern zur Vernetzung und Landschaftsqualität (vom 15.09.2016, 
resp. 18.04.2019) wird festgehalten, dass die Agglomeration Thun von hochwertigen Natur- und Erho-
lungsgebieten umgeben ist. Die hohe Attraktivität der Gebiete entlang des Thunersees und in der Ag-
glomeration Thun führt zu einem entsprechend hohen Nutzungsdruck (Abbildung 25)  welcher mit ne-
gativen Auswirkungen auf die Landschaftsqualität und ihre Vernetzungsfunktion einhergehen kann. Die 
Qualität der Landschaft im ERT wird daher massgeblich bestimmt durch die Art und Weise, wie diese 
Gebiete in Zukunft genutzt respektive geschützt werden. 

 

 
Abbildung 25 Hoher Nutzungsdruck bei Pfandern, Thun 

 
Grossräumige landschaftliche Zäsuren in der Agglomeration Thun fallen zwischen Spiez und Gwatt, zwi-
schen Uetendorf und Thun, resp. Heimberg sowie zwischen Oberhofen und Längenschachen auf. Diese 
dienen auch als ökologische Vernetzungskorridore (z.B. Thuner Allmend - Kander, rund um den Glütsch-
bach, rechtes Thunerseeufer Gunten ς Steffisburg). Die Wälder und die Gewässerlandschaften in der 
Agglomeration Thun sind die wichtigsten Vernetzungselemente. In diesem Zusammenhang sind auch 
die Grünräume entlang der Fluss- und Bachläufe wichtig, welche weitere Arten anziehen. Die regional 
bedeutenden Gewässer Aare, Zulg, Kander, Glütschbach, Rotache und Gürbe bilden zusammen ein Netz 
über die Agglomeration. Betrachtet mit weiteren Strukturen im kleineren Massstab und Einzelelemen-
ten sowohl im landwirtschaftlich genutzten wie auch im Siedlungsgebiet, bilden die Grünräume 
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Trittsteine über den ganzen betrachteten Perimeter. Vor allem im Siedlungsgebiet sind diese Trittsteine 
jedoch zunehmend gefährdet. 

3.3.2 Natur- und Landschaftsschutz 

Bundesinventare 

Die Agglomeration Thun liegt teilweise in den BLN-Gebieten «Aarelandschaft zwischen Thun und Bern» 
(BLN-Objekt 1314) und «Amsoldinger- und Uebeschisee» (BLN-Objekt 1315). Letzteres gehört zur Moor-
landschaft Nr. 336 von besonderer Schönheit und von nationaler Bedeutung. Das Gebiet «Gwattlischen-
moos» gilt als national bedeutendes Flachmoor und die «Kanderauen» sowie das «Kanderdelta» unter-
liegen dem nationalen Auenschutz. National bedeutende Amphibienlaichgebiete bestehen auf der Thu-
ner Allmend, in den Gebieten «Gwattmösli» und «Schintere Lerchenfeld» in Thun sowie in der «Heim-
bergau» in Heimberg. Das untere Thunerseebecken zwischen dem Kanderdelta, Hilterfingen und dem 
Schiffahrtskanal in Thun ist ein Wasser- und Zugvogelreservat von nationaler Bedeutung. Zudem sind 
die Stadt Thun sowie die Gemeinde Oberhofen gemäss Inventar der schützenswerten Ortsbilder (ISOS) 
von nationaler Bedeutung. 

 

Kantonale Naturschutzgebiete 

Die kantonalen Naturschutzgebiete Schmittmoos, Gwattlischenmoos, Gwattmösli, Kanderdelta, Augand 
und Aarelandschaft Thun-Bern überschneiden sich zumindest teilweise mit nationalen Inventaren. Zu-
sätzliche kantonale Naturschutzgebiete sind die Seeallmend in Thun, der Spiezberg, der Stauweiher und 
das Güetital in Spiez sowie das Amletentäli in Uetendorf. 

 

Regionaler Landschaftsrichtplan (LRP) 

Der regionale Landschaftsrichtplan ERT (2020) enthält eine Vielzahl von regionalen Landschaftsschutz-
gebieten. Dies sind Gebiete mit besonderer Eigenart oder Schönheit, welche kulturell oder ökologisch 
besonders wertvoll sind, resp. besonderen Erholungswert bieten. Gemäss Massnahmenblatt A2 des re-
gionalen Landschaftsrichtplans, sind die Landschaftsschutzgebiete durch die Gemeinden bei raumwirk-
samen Tätigkeiten zu berücksichtigen und im Rahmen der Ortsplanungen grundeigentümerverbindlich 
zu schützen. Sie dienen im AP 4 als wichtige Grundlage für die Teilstrategie Siedlung und Landschaft und 
werden in den Massnahmen abgebildet. 

Weiter enthält der Richtplan Massnahmen zum Schutz und zur Entwicklung der See- und Flussufer, die 
aus landschaftlicher Sicht bedeutenden Siedlungsränder und Siedlungstrenngürtel von regionalem Inte-
resse, Massnahmen zur Landschaftsentwicklung sowie Flora und Fauna, Wald und zu den Bereichen 
Freizeit, Erholung und Tourismus. Auch diese Massnahmen werden im AP berücksichtigt. 

 

Klärung schutzwürdiger Landschaften 

Das Geotop Faulenseemoos bzw. die Ablagerungen in dessen Untergrund sind ein für die Klima-, Um-
welt- und Kulturforschung sehr wichtiges und nahezu einzigartiges Archiv, das bis in die Eiszeit zurück-
geht. 2013 hat die Gemeinde eine kommunale Schutzzone verfügt. Aktuell wird in Absprache zwischen 
der Gemeinde Spiez und dem Kanton die Aufnahme des Biotops als geschütztes geologisches Objekt 
geprüft. 

Im Glütschbachtal prüft der Kanton ein neues Waldreservat. Das potenzielle Biotop (Auenlandschaft) 
Glütschbachtal umfasst 78 Hektaren, wobei 10 Prozent möglichst naturbelassen erhalten werden sollen. 
Das Gebiet ist ein wichtiges Naherholungsgebiet und beheimatet in seiner Flusslandschaft den Biber. 
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Abbildung 26 Natur- und Landschaftsschutz 
 Datenquelle: Geoportal Kanton Bern 
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3.3.3 Lärm- und Luftschadstoffbelastung 

Die Agglomeration Thun ist trotz getroffener Schutz- und Reduktionsmassnahmen nach wie vor von 
Lärm und Luftschadstoffen belastet. Gebiete mit bedeutender oder übermässiger Lärm- oder Schad-
stoffbelastung finden sich entlang der Verkehrsinfrastrukturen, v.a. der Strassennetze. 

 

Lärmbelastung 

Die primäre Lärmquelle ist der Strassenverkehr. Entlang der Autobahnen und der Hauptverkehrsachsen 
werden die Alarmwerte vielerorts überschritten. Der Bypass Thun Nord ist dabei noch nicht berücksich-
tig. Aufgrund der Verkehrsentwicklung ist anzunehmen, dass durch die Verkehrszunahme auf den Ach-
sen in der Verlängerung des Bypasses (Stockhorn-, General-Wille- und Burgerstrasse) die Lärmbelastun-
gen ebenfalls zugenommen haben. 

Der Kanton hat die Erstsanierung auf den Kantonsstrassen abgeschlossen und die nötigen Lärmschutz-
massnahmen gemäss der Lärmschutzverordnung realisiert, auch die Sanierung der Gemeindestrassen 
in der Stadt Thun konnte erfolgreich abgeschlossen werden. Die Lärmschutzmassnahmen entlang der 
Bahnlinien sind fertiggestellt. 

 
Abbildung 27  Lärmbelastung am Tag Strasse und Bahn überlagert; Beurteilungspegel LR [db(A)], Quelle: BAFU, 

map.geo.admin.ch (Datenstand 31.12.2015).  

 

Luftschadstoffbelastung 

Für die Agglomeration Thun ist der Massnahmenplan zur Luftreinhaltung 2015/2030 der Volkswirt-
schaftsdirektion des Kantons Bern vom Juni 2015 massgebend. Dieser hält fest, dass die durch den Ver-
kehr verursachten Stickoxid-Emissionen im Kanton Bern weniger stark abgenommen haben, als erwar-
tet. Als Grund wird der stark gestiegene Anteil von Dieselfahrzeugen genannt. Es wird aber davon aus-
gegangen, dass die Stickoxid-Emissionen aufgrund der zu erwartenden technischen Verbesserungen 
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(verschärfte Abgasnormen) und dem steigenden Anteil der Elektromobilität mittelfristig weiter zurück-
gehen werden. Eine weitergehende Reduktion der Luftbelastung, nach dem Ausschöpfen des techni-
schen Verbesserungspotenzials, würde hingegen Massnahmen erfordern, die zu einem Rückgang des 
motorisierten Verkehrs auf den Hauptverkehrsachsen führen würden, so Grundlagenstudien des Bun-
des4. Für die Feinstaubwerte und die Ozonbelastungen gehen die Studien von einem konstanten Rück-
gang der Belastung bis 2050 aus.  

In der Agglomeration Thun haben die Stickstoffdioxid-Konzentrationen seit den 2000er-Jahren kontinu-
ierlich abgenommen, mit wenigen Ausnahmen entlang vielbefahrener Strassen. Die Feinstaubgrenz-
werte werden heute nur noch in schlecht durchlüfteten Stadtzentren regelmässig überschritten. Zu 
hohe Ozonbelastungen werden hingegen regelmässig festgestellt, v.a. in den Sommermonaten (vgl. z.B. 
Messstation Thun Pestalozzi). 

3.3.4 Klima 

Mit der zunehmenden Verdichtung im Siedlungsraum und den klimatischen Veränderungen nimmt die 
Hitzebelastung im urbanen Raum zu. Mit den Klimakarten, welche den Zustand 2020 sowie die Prog-
nose für das Jahr 2060 darstellen, unterstützt der Kanton die Städte und Gemeinden das Thema Hitze 
in der Raumplanung zu berücksichtigen. Die Klimakarten basieren auf den Parametern Lufttemperatur 
bzw. Physiologisch Äquivalente Temperatur in 2 m Höhe, Kaltluftströmungsfeld sowie Kaltluftvolumen-
strom.  

Die drastische Zunahme von stärker belasteten Bereichen basiert einerseits auf den Anstieg der globa-
len Lufttemperatur (bis 2060 um ca. 2.6 °C). Zusätzlich steigt mit der Verdichtung nach Innen der Ver-
siegelungsgrad sowie die Wärmespeicherung im Siedlungsgebiet, die nächtliche Abkühlung reicht nicht 
mehr aus. Besonders hitzebelastete Gebiete sind ausserdem Gewerbe- und Industrieareale. Mit dem 
zunehmenden Bebauungsgrad wird der Luftaustausch und damit die Kaltluftzufuhr aus dem kühleren 
Umland beeinträchtigt. Auch im unbebauten, waldfreien Gebiet steigt die Hitzebelastung und die Auf-
enthaltsqualität nimmt ab.  

 
4 «Luftschadstoffemissionen des Strassenverkehrs der Schweiz 1990-2050» (INFRAS im Auftrag des BAFU, 2017); «Luft-

schadstoff-Emissionen des Strassenverkehrs 1990-2035»  (BAFU 2010) 
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Abbildung 28  Planungshinweiskarte (PHK) zum kantonalen Klimamodell 2020 und dem Szenario 2060 © Amt für Gemein-
den und Raumordnung (Datenstand 11.12.2015).  

 

Abbildung 29  Planungshinweiskarte (PHK) zum kantonalen Klimamodell 2020 und dem Szenario 2060 © Amt für Gemein-
den und Raumordnung (Datenstand 11.12.2015).  
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Abbildung 30  Planungshinweiskarte (PHK) zum kantonalen Klimamodell 2020 und dem Szenario 2060 © Amt für Gemein-
den und Raumordnung (Datenstand 11.12.2015).  

3.4 Verkehr 

3.4.1 Verkehrsverhalten 

Fazit Verkehrsverhalten: 

 Seit dem AP der 4. Generationen sind die neuen Verhaltensdaten des Mikrozensus stark von der 
Corona-Pandemie geprägt. Wie schweizweit zu beobachten war, haben die ÖV-Anteile zwischen 
2015 und 2021 abgenommen und die MIV- und Fussverkehrsanteile zugenommen. Gemäss den 
Zähldaten 2022/23 konnte die ÖV-Nachfrage aber wieder deutlich zulegen. 

 Im Unterschied zu anderen Agglomerationen konnten die Veloanteile in der Agglomeration Thun 
hingegen nicht gesteigert werden. Dies vor dem Hintergrund, dass bereits zwischen 2005 und 2015 
die Fuss- und Veloanteile abgenommen und die MIV-Anteile zugenommen haben. Vor allem letztere 
Entwicklung verläuft entgegen den Trends in anderen Agglomerationen. 

 Starke Verkehrsverflechtungen bestehen insbesondere innerhalb der Agglomeration und in Rich-
tung Stadt Bern und Region Bern-Mittelland. Tangentiale Beziehungen haben zwar erwartungsge-
mäss tiefere ÖV-Anteile, aber auch bei den radialen Strömen von und zur Stadt Thun bestehen be-
trächtliche Verlagerungspotenziale vom MIV hin zum ÖV sowie zum Fuss- und Veloverkehr. 

 Die Agglomeration hat viele Wegpendler. Dennoch sind die Binnenpendleranteile mengenmässig 
am bedeutendsten  
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Modal Split 

Vorbemerkung: Die neueste Mikrozensus-Erhebung 2021 muss mit Vorsicht interpretiert werden. Das 
Verkehrsverhalten in diesem Jahr war noch stark von der Corona-Pandemie geprägt. Zumindest die re-
lativen Vergleiche zwischen den Agglomerationen sind aber nicht uninteressant. 

Die Agglomeration Thun hatte im Zeitraum von 2005 bis 2015 ein Wachstum der MIV- und ÖV-Anteile 
auf Kosten des Fuss- und Veloverkehrs. Diese Verlagerung wurde basierend auf der Mikrozensuserhe-
bung 2021 des BFS gestoppt (siehe Abbildung 31): Der (pandemiebedingte) Einbruch im ÖV fällt ausge-
prägter aus als in der Gesamtschweiz, liegt aber auf vergleichbarem Niveau wie in der Agglomeration 
Bern. Der MIV-Anteil verharrt bei rund 50% und entspricht damit dem nationalen Mittel. Damit ist der 
MIV-Anteil aber auch deutlich höher als in Agglomerationen wie Bern, Biel oder Burgdorf. Entgegen 
dem nationalen Trend nahm der Veloverkehrsanteil nochmals ab, nachdem der Veloverkehr bereits 
zwischen 2005 und 2015 Anteile verloren hat. 

 

 

Abbildung 31 Entwicklung Modalsplit (Anteil Wege) der Agglomeration Thun 2005-2021 im Vergleich mit anderen Ber-
ner Agglomerationen und der Gesamtschweiz, Datenquelle: BFS MZMV 2021. 

Bei den Tagesdistanzen sind sowohl in der Agglomeration Thun als auch in den betrachteten Ver-
gleichsagglomerationen deutliche Rückgänge ggü. der letzten Erhebung im Jahr 2015 zu beobachten. 
Der ÖV-Anteil der Agglomeration Thun liegt im kantonalen Mittel, aber spürbar tiefer als in den 
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übrigen Agglomerationen des Kantons Bern (siehe Tabelle 12). Gleichzeitig liegen die Fuss- und Velo-
verkehrsanteile tiefer bzw. der MIV-Anteil höher als im kantonsweiten Vergleich. 

 

 Tagesdistanz Anteil Fuss/Velo Anteil ÖV Anteil MIV 

Agglo Thun 31 km 8% 23% 69% 

Agglo Bern 31 km 11% 26% 63% 

Agglo Biel 30 km 9% 29% 62% 

Agglo Interlaken 34 km 11% 32% 55% 

Kanton Bern 31 km 9% 23% 67% 

Schweiz 30 km 9% 20% 70% 

Tabelle 12 Tagesdistanzen verschiedener Agglomerationen im Vergleich, Quelle: BFS MZMV 2021. 

Verkehrszwecke 

Die Anteile der Verkehrszwecke in der Agglomeration Thun entsprechen ungefähr dem kantonalen 
und nationalen Durchschnitt. Die (pandemiebedingt) geringeren Tagesdistanzen führten in der Agglo-
meration Thun zu einem weitaus stärkeren Rückgang beim Freizeitverkehr (von 19.7 km auf 13.0 km) 
als beim Arbeitsverkehr (von 9.4 km auf 8.8 km). Damit nahm der Anteil des Freizeitverkehrs bezüglich 
Verkehrsleistung spürbar ab und derjenige des Arbeitsverkehr zu. Der Freizeitverkehr bleibt aber klar 
der wichtigste Verkehrszweck. 

 

Beim Arbeitsverkehr kam es zu einer massiven Verschiebung vom ÖV hin zum MIV. Der ÖV-Anteil 
nahm (gemessen an der Tagesdistanz) von 49% auf 30% ab, während der MIV-Anteil von 42% auf 66% 
zunahm. Damit war in der Agglomeration Thun im Jahr 2021 der MIV-Anteil beim Arbeitsverkehr höher 
als beim Freizeitverkehr. Im nationalen Durchschnitt nahm der MIV-Anteil beim Arbeitsverkehr nur 
von 62% auf 70% zu, im Kanton Bern gab es eine Zunahme von 55% auf 66%. 

 

 

Abbildung 32 Anteile Verkehrszwecke (an Tagesdistanz) der Agglomeration Thun im Vergleich zum Kanton Bern und der 
gesamten Schweiz, Quelle: BFS MZMV 2021. 

Verkehrsbeziehungen 

In Abbildung 33 ist die aktuelle Situation bezüglich Verkehrsbeziehungen sowie deren ÖV-Anteile dar-
gestellt. In der oberen Darstellung sind die Verkehrsströme mit Start/Ziel in der Stadt Thun abgebildet, 
in der unteren Darstellung jene zwischen den benachbarten Agglomerations- und RGSK-Teilgebieten. 
Die stärksten Verkehrsbeziehungen bestehen auf den Relationen Stadt Thun ς Agglo Nord und Agglo 
Nord ς Bern-Mittelland. Auch zwischen der Stadt Thun und der Stadt Bern bzw. der Region Bern-Mit-
telland ist eine hohe Nachfrage vorhanden. 

Mit Ausnahme der Relation Stadt Thun ς Stadt Bern (ÖV-Anteil: 69%) sowie Linkes Seeufer (Spiez) ς 
Stadt Bern haben die Nachfragerelationen teilweise sehr tiefe ÖV-Anteile von 10-15%. Wenig überra-
schend sind die ÖV-Anteile v.a. auf den Bahnachsen Richtung Wallis, Bern und Interlaken am höchsten. 
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Selbst auf radialen Beziehungen in die Stadt Thun sind die ÖV-Anteile noch auf tiefem Niveau. Vom lin-
ken Thunerseeufer, dem Westamt und dem Niedersimmental liegen die Anteile bei unter 10%. 

 

Abbildung 33 Verkehrsbeziehungen (Wunschlinien) und ÖV-Anteil 2019, radial (oben) und tangential (unten) 






























































































































































































































